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1. Einleitung 
Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplanes ist die geplante Modernisierung der Rennschlitten- 
und Bobbahn sowie die Sicherung der baulichen und technischen Anlagen für die Winter- und Som-
mernutzung des Fallbachhanges (z.B. Alpinski und Bikepark) in Oberhof durch den Zweckverband 
Thüringer Wintersportzentrum, der als Vorhabenträger fungiert. 
Im Entwurf zur öffentlichen Auslegung wurde der Geltungsbereich im Südwesten um die vorhandene 
„Skisport-Halle“ (Nr. 1) und im Nordosten um den Bereich „Pension und Schlaftonnen“ (Obere 
Schweizerhütte; Nr. 2) erweitert (vgl. Abbildung 1). Aus diesem Grund wird zur besseren Nachvoll-
ziehbarkeit der Änderungen im Entwurf zur öffentlichen Auslegung dieser zweite Umweltbericht er-

stellt. Er widmet sich ausschließlich die-
sen beiden Teilbereichen.  
Änderungen, die die Rennschlitten- und 
Bobbahn, den Fallbachhang sowie den 
Bikepark betreffen (Geltungsbereich im 
Vorentwurf), werden weiterhin im ersten 
Umweltbericht behandelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Luftbild von den erweiterten Teil-
bereichen mit Umgebung (Quelle: GEOPROXY 

THÜRINGEN, Abbildung unmaßstäblich) 

 
Im Entwurf zur 2. öffentlichen Auslegung erfolgen sowohl Änderungen der zeichnerischen als auch 
der textlichen Festsetzungen für den Bereich der „Skisport-Halle“ und „Pension und Schlaftonnen“ 
(Obere Schweizerhütte). Dazu zählen beispielsweise die Umbenennung des sonstigen Sonderge-
biets „Obere Schweizerhütte“ (SO OSH) in sonstiges Sondergebiet „Pension und Schlaftonnen“ (SO 
PST) einschließlich Neugliederung der Teilbereiche sowie die Festsetzung einer Grünfläche (Spiel- 
und Freizeitbereich/Walderlebnisbereich) im Bereich der „Oberen Schweizerhütte“, der Entfall von 
SO SSH 1 im Bereich der „Skisport-Halle“, die Anpassung einiger Randbereiche an eine neue vor-
liegende Flurstücksparzellierung oder die Neuaufnahme einer textlichen Festsetzung zur Befesti-
gung von Wegen für die Teilbereiche SO PST 2.1, SO PST 2.2 und SO PST 3.  
Eine signifikante Änderung, die einen neuen Eingriffstatbestand nach sich zieht, erfolgt im Bereich 
der „Skisport-Halle“ und „Pension und Schlaftonnen“ (Obere Schweizerhütte) nicht.  
Vielmehr wird im Bereich „Pension und Schlaftonnen“ (Obere Schweizerhütte) eine Reduzierung der 
zulässigen Grundfläche in den Teilbereichen SO PST 2.1 und 2.2 festgesetzt, die eine Verminderung 
der geplanten Versiegelung bedeutet, um die Betroffenheit des Landschaftsschutzgebietes „Thürin-
ger Wald“ sowie die Betroffenheit des Einzugsgebietes der Trinkwassertalsperre „Ohra“ zu würdigen 
und zu berücksichtigen (detaillierte Informationen zu den textlichen und zeichnerischen Festsetzun-
gen siehe Pkt. 2.2 Prognose dieses Umweltberichtes). 
 
Der Bebauungsplan wird im Entwurf zur 2. öffentlichen Auslegung in zwei Planteile gegliedert. Der 
1. Geltungsbereich mit den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen befindet sich auf dem 
-Planteil 1 von 2- und der 2. bis 7. Geltungsbereich mit den zeichnerischen Festsetzungen auf dem 
-Planteil 2 von 2-. Auf dem -Planteil 2 von 2- sind die Kompensationsmaßnahmen (A2, E5 bis E8 
und E10) sowie die Schutzmaßnahme (S2) enthalten. 
  

Nr. 2 

Nr. 1 

Geltungsbereich im Vorentwurf 
mit „Rennschlitten- und Bob-
bahn“, „Fallbachhang“ und 
„Bikepark“ 
→ siehe 1. Umweltbericht 

Erweiterte Teilbereiche im 
Entwurf zur Auslegung  
→ siehe 2. Umweltbericht 
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1.1 Kurzdarstellung 
Inhalt und wichtigste Ziele des Bauleitplans, einschließlich der Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, 
Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 

 
Oberhof befindet sich am Kamm des Thüringer Waldes auf etwa 815 m ü. NHN im Osten des Land-
kreises Schmalkalden-Meiningen. Die Stadt spielt eine bedeutende Rolle als Wintersportzentrum in 
Deutschland. 
Die Sportstätten mit der Rennschlitten- und Bobbahn, dem Fallbachhang, der Skisport-Halle sowie 
der Pension „Obere Schweizerhütte“ liegen etwa 1 km westlich des Stadtzentrums und sind über die 
L1128 „Tambacher Straße“ und die „Alte Ohrdrufer Straße“ erschlossen (vgl. Abbildung 2).  
 

 
 

Abbildung 2: Luftbild mit Lage der erweiterten Teilbereiche (Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN, Abb. unmaßstäblich) 

 
Das Gelände an der Skisport-Halle befindet sich in einer Höhe von ca. 820 m ü. NHN, während die 
„Obere Schweizerhütte“ am Fuß der Rennschlitten- und Bobbahn auf ca. 713,0 m über NHN liegt.  
Der Bereich der Skisport-Halle wird nördlich von Waldflächen, östlich vom Fallbachhang, südlich von 
der Landesstraße 1128 sowie westlich von der Biathlon-Arena begrenzt.  
Die „Obere Schweizerhütte“ ist nördlich und östlich von Wald umgeben. Im Süden verläuft die „Alte 
Ohrdrufer Straße“, während sich auf westlicher Seite das Gelände der Rennschlitten- und Bobbahn 
anschließt (vgl. Abbildungen 1 und 2). 
 
Der erweiterte Teilbereich an der Skisport-Halle (Nr. 1) hat eine Größe von ca. 8,4 ha und umfasst 
die Halle einschließlich der angrenzenden Umgebung (vgl. Abbildung 3). Für diesen umgebenden 
Bereich sind folgende Baumaßnahmen vorgesehen: 
 
▪ Errichtung von Wettkampf- und Trainingsstrecken (Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung bereits er-

folgt – Projekt: „Weiterentwicklung der Biathlonarena „Am Grenzadler“ in Oberhof“, Juni 2020, PLANUNGS-

BÜRO FÜR LANDSCHAFTSGESTALTUNG UND FREIANLAGEN NEUBERT) 

 

 

▪ Erweiterung des vorhandenen Schneedepots (bei Bedarf und Rückbau der Wettkampf- 
und Trainingsstrecken) 

 

 

▪ Pufferfläche für Pumpstation PS 300 und Pumpstation PS 300 (Eingriffs-Ausgleichs-Bilan-
zierung für Pumpstation bereits erfolgt – Projekt: „Weiterentwicklung der Biathlonarena „Am Grenzadler“ in 
Oberhof“ – Neubau Pumpstation PS 300 - Arena, Juni 2020, PLANUNGSBÜRO FÜR LANDSCHAFTSGESTALTUNG 

UND FREIANLAGEN NEUBERT) 

 

 

▪ Errichtung einer Schneeerzeugung einschließlich Feuerwehrumfahrt und Feuerwehr- 
aufstellfläche an der Skisport-Halle (Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung bereits erfolgt – Bauantrag, 
November 2020, HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER ARCHITEKTEN INGENIEURE & PLANUNGSBÜRO KEHRER & HORN 

GBR) 

 

 

Rennschlitten-  
und Bobbahn 

Fallbachhang  
mit Skilift 

Stadtgebiet 

Skisport-Halle – erweiterter 
Teilbereich (Nr. 1) 

Biathlon – Arena 
„Arena am Rennsteig“ 

Landesstraße  
L 1128 

Pension / Restaurant (Obere Schweizer-
hütte) – erweiterter Teilbereich (Nr. 2) 

1a 

1b 

1c 

1d 
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Abbildung 3: Luftbild mit erweitertem Teilbereich an der Skisport-Halle 
(Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN, Abbildung unmaßstäblich) 

 

Der erweiterte Teilbereich an der „Oberen Schweizerhütte“ (Nr. 2) hat eine Größe von ca. 2,2 ha 
und umfasst das Gebäude (Pension / Restaurant „Obere Schweizerhütte“ – SO PST 1) sowie die 
direkt anschließende Umgebung mit vorhandenen Freisitzen und gehölzbestandenem Wiesenbe-
reich (SO PST 2.1, 2.2 und 3; vgl. Abbildung 4). Innerhalb dieser Außenbereichsflächen soll das 
touristische Angebot der „Oberen Schweizerhütte“ mit folgenden Baumaßnahmen erweitert werden: 
 

▪ Errichtung einer Gartensauna, Sanitär- und Spielanlagen sowie sonstige Anlagen und Gebäude 
zu den anvisierten Nutzungen (SO PST 3) 

 

 

▪ Errichtung von Schlaftonnen, Sanitär- und Spielanlagen sowie sonstige Anlagen und Gebäude 
zu den anvisierten Nutzungen (SO PST 2.1) 

 

 

▪ Errichtung von Schlaftonnen, Spielanlagen sowie sonstige Anlagen und Gebäude zu den anvi-
sierten Nutzungen (SO PST 2.2) 

 

 

▪ naturverträgliche Befestigung der Erschließungswege (wasser- und luftdurchlässig – bspw. 
Holzhackschnitzeln (nachwachsender Rohstoff – 1. Wahl), Schotterrasen oder wassergebunde-
ner Decke unter Berücksichtigung der Körnung - SO PST 2.1, 2.2 und 3) 

 

 

▪ Ausweisung einer privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spiel- und Freizeitbe-
reich/Walderlebnisbereich“ um die Sondergebietsflächen SO PST 2.1, 2.2 und 3 zur Berücksich-
tigung des erforderlichen Waldabstands und der Lage im Landschaftsschutz- und Trinkwasser-
schutzgebiet 

 

 

Diese geplanten Maßnahmen im Außenbereich haben im Entwurf zur 2. öffentlichen Auslegung da-
hingehend eine Anpassung erfahren, dass eine Detaillierung in Bezug auf die zulässigen Anlagen / 
Nutzungen vorgenommen wurde. Zudem erfolgt für die Teilbereiche SO PST 2.1 und SO PST 2.2 
eine Aufsplittung der zulässigen Grundfläche, die gleichzeitig eine Reduzierung der zulässigen 
Grundfläche bedeutet.  

Skisport-Halle – erweiterter 
Teilbereich (Nr. 1) 

1a + 1b 

1c 

2a 

2b 

1a 

1d 

2c 

2d 

2a, b, c 
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Abbildung 4: Luftbild mit erweitertem Teilbereich an der „Oberen Schweizerhütte“ 
(Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN, Abbildung unmaßstäblich) 

 
 
1.2 Übergeordnete Ziele 
Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von 
Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden, (Anlage Nr.1b) (z.B. 
Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und lmmissionsschutzrechts (§ 1 
Abs. 6 Nr. 7g BauGB)). 

 
Raumordnung, Regionalplanung 
Im Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP 2025) ist die Stadt Oberhof als Zentrum für 
die überregional bedeutsame Tourismus- und Sportentwicklung ausgewiesen.  
Im rechtskräftigen Regionalplan Südwestthüringen (RP-SW, ThürStAnz Nr. 19/2011) zählen die bei-
den erweiterten Teilbereiche zum Siedlungsbereich der Stadt Oberhof bzw. sind als weiße Fläche 
ohne konkrete regionalplanerische Nutzungsart hinterlegt. Des Weiteren befinden sie sich im Vor-

behaltsgebiet Tourismus und Erholung. Der Be-
reich der Skisport-Halle sowie die „Obere Schwei-
zerhütte“ grenzen außerdem an das Vorranggebiet 
Freiraumsicherung FS-57 „Zentraler Thüringer 
Wald nordwestlich Suhl / Oberhof“ bzw. ein Vorbe-
haltsgebiet Freiraumsicherung an (vgl. Abbildung 
5; erweiterte Teilbereiche – blauer Pfeil mit blauer 
Markierung).  
 
 
Abbildung 5: Auszug Regionalplan Südwestthüringen 

 

2a 

2b 

2c 

Pension / Restaurant „Obere Schweizerhütte“  
– erweiterter Teilbereich (Nr. 2) 

2d 
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Der rechtskräftige Regionalplan befindet sich aktuell im Änderungsverfahren. Es liegt ein Entwurf 
vor (vgl. Abbildung 6; Stand: 27.11.2018, Beschl.-Nr.: 06/371/2018). Im Vergleich zum rechtskräfti-
gen Regionalplan wurden Änderungen im Bereich des Bebauungsplangebietes vorgenommen. So 
grenzt jetzt das Vorranggebiet Freiraumsicherung FS-57 „Zentraler Thüringer Wald nordwestlich 
Suhl / Oberhof“ an den nördlichen, südlichen 
und westlichen Bereich der „Oberen Schwei-
zerhütte“ an. Gleiches ist auch für den Be-
reich um die Skisport-Halle zu konstatieren, 
die nun vollständig von diesem Vorrangge-
biet umgrenzt wird. 
 
 
Abbildung 6: Entwurf zur Änderung des Regionalplan Süd-
westthüringen (Auszug; schwarze Umrandung – erweiterte 
Teilbereiche) 
 

Detailliertere Aussagen und Einschätzungen bezüglich der Ziele und Grundsätze des Landesent-
wicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP 2025) und des Regionalplan Südwestthüringen (RP-SW, 
ThürStAnz Nr. 19/2011) sind in der Begründung zum Bebauungsplan enthalten (vgl. Pkt. 3.1 Raum-
ordnung, Regionalplanung der Begründung). 
 
Flächennutzungsplan 
Es liegt ein genehmigter Flächennutzungsplan (Genehmigung vom: 20.01.2025; Zeichen: 5090-340-

4621/3079-5-9100/2025) für die Stadt Oberhof vor. 
Abbildung 6 zeigt einen Ausschnitt aus dem Flä-
chennutzungsplan mit dem betroffenen Bereich. Die 
im Flächennutzungsplan enthaltenen Darstellungen 
werden im Bebauungsplan entsprechend aufgegrif-
fen und durch weitergehende Festsetzungen quali-
fiziert. Der Bebauungsplan kann dementsprechend 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. 
(vgl. Pkt. 3.2 Flächennutzungsplan der Begrün-
dung). 
 

Abbildung 6: Auszug FNP – gelbe Markierung – Lage des Geltungs-
bereichs von Rennschlitten- und Bobbahn, Fallbachhang, Bike-Trials 
(Stand: Feststellungsplan - August 2024) 
(Quelle: kEHRER PLANUNG, Abbildung unmaßstäblich) 

 
Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen 
 
Nachfolgend sind die wichtigsten, bei der Aufstellung des Bebauungsplanes aus Sicht von Natur 
und Landschaft zu berücksichtigende Gesetze aufgeführt: 
 

▪ Baugesetzbuch (BauGB)  
 

▪ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG)  

 

▪ Thüringer Bodenschutzgesetz (ThürBodSchG)  
 

▪ Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)  
 

▪ Thüringer Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes und zur weiteren landes-
rechtlichen Regelung des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Thüringer Naturschutzge-
setz – ThürNatG)  
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▪ Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG)  
 
▪ Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)  
 
▪ Thüringer Wassergesetz (ThürWG)  
 
▪ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-

sche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
 
▪ Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirt-

schaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG)  
 
▪ Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) vom 14.04.2004 (GVBI. S. 465) 
 
▪ Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
▪ Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S.2986) 
 
▪ Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2021) 

 
Innerhalb der Fachgesetze sind für die Schutzgüter Ziele und Grundsätze formuliert, die im Rahmen 
der nachfolgenden Prüfung berücksichtigt sind: 
 

Schutzgut Fachgesetze / Richtlinien sowie Fachziele 

Mensch 

Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz inkl. Verordnungen, TA Lärm 
1998, DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau), Geruchsimmissions-Richtlinie 
(GIRL), VDI-Richtlinie, Bundesnaturschutzgesetz, Hinweise zur Messung, Beurtei-
lung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz (LAI) 
Ziel: Schutz des Wohnumfelds und der Erholungseignung 

Boden / Fläche 

Bundes- und Landesbodenschutzgesetze inkl. Bundesbodenschutzverordnung, 
Baugesetzbuch 
Ziel: Sicherung der natürlichen Bodenfunktionen und Minderungen von Beein-
trächtigungen durch: sparsamen Umgang mit Grund und Boden (möglichst geringe 
Versiegelung und Erd- und Bodenmengenausgleich) 

Wasser 

Wasserhaushaltsgesetz, Thüringer Wassergesetz inkl. Verordnungen, EU-Was-
serrahmenrichtlinie, Baugesetzbuch, Kreislaufwirtschaftsgesetz 
Ziel: Erhalt der Grundwasserneubildung durch Retention im Plangebiet und Mini-
mierung der Versiegelung, Berücksichtigung der Lage im Wasserschutzgebiet 

Luft / Klima 

Thüringer Naturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz 
inkl. Verordnungen, TA Luft, VDI-Richtlinie, Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL), 
Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI), Thüringer Waldge-
setz, Erneuerbare-Energien-Gesetz  
Ziel: Erhaltung der Durchlüftbarkeit und Vermeidung zusätzlicher Schadstoffbelas-
tungen der Luft 
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Schutzgut Fachgesetze / Richtlinien sowie Fachziele 

Tiere / Pflanzen / bi-
ologische Vielfalt 

Bundesnaturschutzgesetz, Thüringer Naturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Richtli-
nie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Vo-
gelschutz-Richtlinie) 
Ziel: Schutz, Pflege und Entwicklung vorhandener und neu zu schaffender Lebens-
räume, vorrangiger Ausgleich für verbleibende Beeinträchtigungen im Plangebiet 
und in der näheren Umgebung, Vermeidung des Eintritts artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände 

Landschaftsbild 

Bundesnaturschutzgesetz, Thüringer Naturschutzgesetz, Baugesetzbuch 
Ziel: Schutz des Orts-/Landschaftsbildes durch: angepasste Bebauung (Festle-
gung der Gebäudehöhen), planerische Festlegung von Baugrenzen, Verwendung 
nicht blendender Materialien 

Kultur- und Sach-
güter 

Thüringer Denkmalschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
Ziel: Erhalt schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmale 

 

Tabelle 1: Ziele des Umweltschutzes 

 
 
2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
2.1 Bestandsaufnahme 
der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheb-
lich beeinflusst werden (Anlage Nr. 2a) 
Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten Zustand werden nach-
folgend auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die besondere Empfindlichkeit von Um-
weltmerkmalen gegenüber der Planung herauszustellen und Hinweise auf ihre Berücksichtigung im 
Zuge der planerischen Überlagerungen zu geben. 
 
2.1.1 Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB 
 
 Pflanzen 
Der erweiterte Teilbereich an der Skisport-Halle wird großflächig durch die Sportanlage und ihre 
notwendigen Nebenanlagen geprägt (Biotoptyp 9330 – Großflächige Sportanlage, Biotoptyp 9159 – 
sonstige Fläche mit besonderer baulicher Prägung – Schneedepot, Schneeerzeugung, Biotoptyp 
8320 – Fläche der Wasserwirtschaft – Löschwasserzisterne, Regenrückhaltebecken, Biotoptyp 8391 
– Technische Ver- und Entsorgungsanlagen – Kühlraum, Tiefbehälter, Pumpstation 300 vgl. Abbil-
dung 8).   
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Abbildung 8: Biotoptypenkarte – Teilbereich Skisport-Halle (vgl. Anlage 2; Quelle: KEHRER PLANUNG, unmaßstäblich) 

 
Zur Erschließung des Gebietes dienen eine Vielzahl an Straßen, die größtenteils asphaltiert sind 
(Biotoptyp 9216 – Wirtschaftsweg, Fuß- und Radweg, versiegelt). Einige Teilbereiche, vor allem 
nördlich der Landesstraße, werden von grasreicher Ruderalvegetation bestimmt (Biotoptyp 4711 – 
grasreiche, ruderale Säume frischer Standorte), auf welchen teilweise Baumpflanzungen vorgenom-
men wurden (Biotoptyp 6400 – Einzelbaum; vgl. Abbildung 9).  
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Abbildung 9: Blick Richtung Landesstraße mit Baum-            Abbildung 10: gestalteter Grünbereich am Hallen- 
pflanzungen und grasreicher Ruderalvegetation                         eingang  
(FOTOS: PLANUNGSBÜRO KEHRER & HORN, 01.10.2020) 
 
Der Eingangsbereich zur Skisport-Halle wurde schließlich noch durch Pflanzmaßnahmen gestaltet 
und aufgewertet (Biotoptyp 9319 – sonstige gestaltete Grünanlage; vgl. Abbildung 10). 
Parallel zum Bauleitplanverfahren wird das Vorhaben „Weiterentwicklung der Biathlonarena „Am 
Grenzadler“ in Oberhof“ bearbeitet (REBO CONSULT INGENIEURGESELLSCHAFT MBH). Dieses Vorha-
ben zielt auf die Errichtung von Wettkampf- und Trainingsstrecken nördlich des bestehenden 
Schneedepots ab (vgl. Abbildung 11). Daher ist dieses Vorhaben bereits in der Biotoptypenkarte 
enthalten (Biotoptyp 9216 - Wirtschaftsweg, versiegelt; Biotoptyp 9399 – sonstige Grünfläche). Bei 
Bedarf und Rückbau der Wettkampf- und Trainingsstrecken, soll die Fläche für das Schneedepot 
zur Verfügung stehen.  
An das bestehende Schneedepot grenzt eine Reihe von 10 Laubbäumen an (Bergahorn – Acer 
pseudoplatanus). Bei dieser Baumreihe handelt es sich um eine Kompensationsmaßnahme für die 
Errichtung des Schneedepots im Jahr 2015. Diese Baumreihe bleibt erhalten und ist im 
Bebauungsplan als Fläche „LG – Erhalt von großkronigen Laubgehölzen“ festgesetzt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 11: Blick zum bestehenden Schneedepot                   Abbildung 12: Lagerfläche an der Skisport-Halle 
mit laufenden Bauarbeiten (FOTOS: PLANUNGSBÜRO KEHRER & HORN, 01.10.2020) 

 
Schließlich komplettieren die Biotoptypen Lagerfläche außerhalb von Gärten und Höfen (Biotoptyp 
8392; vgl. Abbildung 12), offene Flächen, Rohbodenstandorte im Gewerbe-/Industriebereich (Bio-
toptyp 8400), Scherrasen (Biotoptyp 9318), Verkehrsbegleitgrün (Biotoptyp 9280), Parkplatz (Bio-
toptyp 9215) sowie kulturbestimmter Fichtenwald auf frischeren bis trockneren Böden (Biotoptyp 
7203-102) den erweiterten Teilbereich an der Skisport-Halle. 
 

Eingangsbereich 

gestalteter Grünbereich 

bestehendes Schneedepot 

Bereich der geplanten Wettkampf- und Trainings-
strecken 

Laubbaumpflanzungen - Erhalt 
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Für die Errichtung der Skisport-Halle wurde ein Landschaftspflegerischer Begleitplan erarbeitet, der 
für die Außenanlagen der Halle festgesetzte Kompensationsmaßnahmen enthält („Fortschreibung 
des Landschaftspflegerischen Begleitplans zur „Skilanglaufhalle Oberhof“ - BAUR CONSULT, Suhl 
2010). Dabei handelt es sich um die Anlage von „Landschaftsrasen auf Böschungen“ (Maßnahme 
A2 – Biotoptyp 9318), „Gehölzanpflanzungen an Böschungen“ (Maßnahme A3 – Biotoptyp 6110), 
die Festlegung von „Sukzessionsflächen“ (Maßnahme A4 – Biotoptyp 4750) sowie die Anlage von 
„Landschaftsrasen“ (Maßnahme A5 – Biotoptyp 4220. Als festgesetzte Kompensationsmaßnahmen 
sind sie in der Biotoptypenkarte aufgeführt (vgl. Abbildung 8). 
 

Der erweiterte Teilbereich an der „Oberen Schweizerhütte“ wird hauptsächlich durch die beiden Bi-
otoptypen kulturbestimmter Fichtenwald auf frischeren bis trockneren Böden (Biotoptyp 7203-102) 
sowie geschlossene hochwüchsige Ruderalfluren und Säume frischer und nährstoffreicher Stand-
orte bestimmt, die den Großteil der Fläche einnehmen (Biotoptyp 4713; vgl. Abb. 13 und 15). Die 
hochwüchsigen Ruderalflächen sind dabei locker mit Laubsträuchern sowie Laub- und Nadelbäu-
men bestanden (Biotoptyp 6224 – Laubgebüsche frischer Standorte; Biotoptyp 6310 - Baumgruppe, 
Biotoptyp 6322 – Nadelreihenbestand).  
 

 
 
 

Abbildung 13: Karte der Biotoptypen – erweiterter Teilbereich 
„Obere Schweizerhütte“ (vgl. Anlage 2; Quelle: KEHRER PLANUNG, 
Abb. unmaßstäblich) 

 

Neben den großflächigen Grünbereichen prägt das Fachwerkgebäude der „Oberen Schweizerhütte“ 
mit seinen für gastronomische Zwecke genutzten Außenarealen den Teilbereich (Biotoptyp 9340 – 
Außenbereich, versiegelt bzw. unversiegelt; siehe auch Anlage 2 – Karte der Biotoptypen).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 14: Blick zur „Oberen Schweizerhütte“ mit                   Abbildung 15: nördlicher Außenbereich in Waldnähe 
„Alter Ohrdrufer Straße“ (FOTOS: PLANUNGSBÜRO KEHRER & HORN, 15.05.2020) 
 

Die potenzielle natürliche Vegetation bei den gegenwärtigen Umweltbedingungen und ohne Ein-
flüsse durch den Menschen wäre hauptsächlich Wald. Im Untersuchungsgebiet handelt es sich bei 
der prognostizierten potentiellen natürlichen Vegetation um Wollreitgras-Fichten-Tannen-Buchen-
wald (L 61T).  
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Über geschützte Pflanzenarten in den Teilbereichen des Bebauungsplanes ist momentan nichts be-
kannt. Die erweiterten Teilbereiche haben eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut Pflanzen. 
 
 Tiere 
Wie bereits im Pkt. Pflanzen ausgeführt, sind die beiden erweiterten Teilbereiche durch die mensch-
liche Nutzung anthropogen geprägt. Tiervorkommen sind hauptsächlich innerhalb der kaum frequen-
tierten Ruderal- und Waldflächen anzunehmen. Dabei handelt es sich um das, für diese Biotoptypen 
typische Arteninventar wie beispielsweise Rot-, Schwarz- und Raubwild, Vögel, Insekten und Repti-
lien. Im Bereich der Sportanlagen sowie der Gaststätte „Obere Schweizerhütte“ sind außerdem 
Kleinsäuger, Vögel und Insekten zu vermuten, die die Flächen zur Nahrungssuche frequentieren 
(vgl. Abbildungen 8 und 13). Geschützte Tierarten sind innerhalb der Teilbereiche nicht bekannt. Die 
erweiterten Teilbereiche haben eine mittlere bis hohe Bedeutung für das Schutzgut Tiere. 
 
 Biologische Vielfalt 
Analog den Schutzgütern Tiere und Pflanzen dominieren die sportliche und touristische Nutzung 
durch den Menschen das Erscheinungsbild der beiden Teilbereiche. Mit dem Vorhandensein von 
Grün- und Waldflächen ist die biologische Vielfalt in diesem Bereich als mittel bis hoch einzuschät-
zen. 
 
 Fläche 
Mit Novellierung des BauGB im Mai 2017 wurde das Schutzgut „Fläche“ neu in die Liste der Schutz-
güter der Umweltprüfung aufgenommen. Im Vordergrund steht hier der flächensparende Umgang 
mit Grund und Boden. Künftige bauliche Entwicklungen sollen nach Möglichkeit im Innenbereich, 
auf bereits genutzten sowie verdichteten Flächen wie z.B. Baulücken, auf Flächen mit Gebäudeleer-
stand und Brachen vorgenommen werden.  
Die erweiterten Teilbereiche sind bereits langjährig als Sportstätte bzw. Traditionsgaststätte in Nut-
zung. Es gibt vereinzelt unbebaute und unversiegelte Flächen, die hauptsächlich mit Wald und Ru-
deralvegetation bestanden sind.  
 
 Boden 
Böden nehmen im Naturhaushalt eine zentrale Stellung ein, weshalb gemäß § 1a (2) BauGB mit 
Grund und Boden sparsam umgegangen werden soll. Zentrales Anliegen des Bodenschutzes ist die 
Sicherung der natürlichen und vielfältigen Bodenfunktionen, die in Tabelle 2 veranschaulicht werden: 
 

Bodenfunktionen Bodenteilfunktionen 
Funktion der Bestandsfläche 

im Plangebiet 

Natürliche Bodenfunktionen 

Lebensraumfunktion 

Lebensgrundlage für Menschen 

x 
Lebensraum für Tiere 

Lebensraum Pflanzen 

Lebensraum für Bodenorganismen 

Funktion als Bestandteil  
des Naturhaushalts 

Funktion des Bodens im Wasserhaushalt 

x Funktion des Bodens im Nährstoffhaushalt 

Funktion des Bodens im sonstigen Stoffhaus-
halt 

Abbau-, Ausgleichs- und Auf-
baumedium  

Filter und Puffer für anorganische sorbierbare 
Schadstoffe 

x 
Filter, Puffer und Stoffumwandler für organische 
Schadstoffe 

Puffervermögen des Bodens für saure Einträge 

Filter für nicht sorbierbare Stoffe 

Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte 

Archiv der Naturgeschichte 
x 

Archiv der Kulturgeschichte 
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Bodenfunktionen Bodenteilfunktionen 
Funktion der Bestandsfläche 

im Plangebiet 

Nutzungsfunktionen 

Rohstofflagerstätte   

Fläche für Siedlung und  
Erholung 

 x 

Standort für die land- und forst-
wirtschaftliche Nutzung 

  

Standort für sonstige wirtschaft-
liche und öffentliche Nutzun-
gen, Verkehr, Ver- und Entsor-
gung 

 x 

 

Tabelle 2: Übersicht der Bodenfunktionen (Quelle: § 2 (2) Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und BUND/LÄNDER-
ARBEITSGEMEINSCHAFT BODENSCHUTZ – Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB; Januar 2009 –https://www.labo-
deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf) 
 

Laut Bodengeologischer Karte sind im Plangebiet „jungpaläozoische Substrate des Oberkarbon und 
Unterperm“ vorhanden. Konkret handelt es sich im Vorhabensgebiet um die Leitbodenformen Ske-
lettboden bis steiniger sandiger Lehm – p2 sowie Skelettboden, lehmig, sandig – r2 (vgl. Abbildung 
16; QUELLE: www.tlug-jena/kartendienste). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 16: Ausschnitt aus Bodengeolo-
gischer Karte (QUELLE: TLUBN; BGKK 100, 
Abbildung unmaßst.) 

 

Die Bodenform Skelettboden bis steiniger, sandiger Lehm (p2) nimmt die gesamte Fläche des er-
weiterten Teilbereichs an der Skisport-Halle ein. Sie ist der Gruppe der geringwertigeren Böden über 
Porphyrsubstrat zuzurechnen, da nährstoffarmer Quarzporphyr dominiert. Diese Böden weisen eine 
schwankende, meist geringe bis mittlere Wasserspeicherfähigkeit sowie eine starke bis sehr starke 
Versauerungstendenz auf (QUELLE: TLUG „DIE LEITBODENFORMEN THÜRINGENS“, WEIMAR, 2000). 
Währenddessen dominiert den erweiterten Teilbereich an der „Oberen Schweizerhütte“ die Leitbo-
denform Skelettboden, lehmig, sandig (r2). Diese Bodenform gehört ebenso zur Gruppe der gering-
wertigeren Böden über Rotliegendsubstraten. Sie weist eine geringe Wasserspeicherfähigkeit auf, 
zum Teil handelt es sich um durchlässige (austrocknende) Standorte.  
Die Bodenfarbe ist rötlich und aufgrund der generell starken Versauerungstendenz herrscht i.d.R. 
eine stark behinderte Bearbeitbarkeit bzw. eine gänzliche Verhinderung der Ackernutzung durch 
hohen Steingehalt und das vorhandene Relief vor (ebd.). 
Die Wertigkeit des Bodens im Bereich des Bauleitplanes wird aufgrund der Bodenarten und der nur 
teilweise vorhandenen Versiegelung als mittel bis hoch eingestuft. 
 
 Wasser 
Wasser erfüllt in erster Linie vielfältige ökologische Funktionen und dient als Lebensgrundlage für 
Pflanzen, Tieren und Menschen; als Lebensraum; als Regulator und Regenerator des Naturhaus-
haltes und des Klimas; als Stofftransportmedium und als landschaftsgestaltendes Element. 
In den erweiterten Teilbereichen gibt es keine natürlichen und künstlichen Stillgewässer. 
Fließgewässer sind ebenfalls in beiden Arealen nicht vorhanden.  

 p2 – Skelettboden bis steiniger, 
        sandiger Lehm 

r2 – Skelettboden, lehmig, sandig 

Erweiterter Teilbereich  
Skisport-Halle 

Erweiterter Teilbereich 
„Obere Schweizerhütte“ 

https://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf
https://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf
http://www.tlug-jena/kartendienste
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Hydrogeologisch werden die beiden erweiterten Teilbereiche der Einheit der „Paläozoischen Ge-
steine der Mittelgebirge“ (L 4.1) sowie der Einheit der „Mesozoischen Gesteine der Vorländer und 

Beckenbereiche“ (L 8.1) zugeordnet (vgl. Abbildung 
17; Quelle: TLUBN - UMWELT REGIONAL).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 17: Ausschnitt aus Karte „Hydrogeologische Einhei-
ten“ (QUELLE: TLUBN – UMWELT REGIONAL; Abb. unmaßstäblich) 

 

Charakteristisch für die Einheit L 4.1 sind Porphyre, Porphyrtuffe, Granite, Gneise und Porphyrite 
unterschiedlicher Art und stratigraphischer Stellung. Es herrscht stellenweise eine gute Grundwas-
serführung. 
Die Einheit L 8.1 enthält grob- bis feinkörnige Sandsteine sowie toniges bis kiesliges Bindemittel, die 
ebenfalls eine sehr gute Grundwasserführung bewirken (vgl. Abbildung 17). 
Wasserleitvermögen, Grundwasseraufkommen und die Grundwasserneubildungsrate werden inner-
halb der Teilbereiche als mittel bis hoch eingestuft. 
 
 Luft 
Von den erweiterten Teilbereichen geht derzeit keine Luftbelastung für den Landschaftsraum aus.  
 
 Klima 
Das Plangebiet ist dem Klimabereich Erzgebirge, Thüringer und Bayerischer Wald zuzuordnen. Das 
Klima dieser Region ist bezogen auf ganz Thüringen durch die Hochlagen verhältnismäßig kühl und 
im Allgemeinen feucht. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 4,8 bis 8,8 °C. Die durchschnittliche 
Niederschlagsmenge liegt zwischen 553 bis 1.243 mm. Hauptwindrichtung ist Süd-Südwest.  
Im Untersuchungsraum sind keine erheblichen Vorbelastungen und Empfindlichkeiten gegenüber 
der Klimasituation zu beobachten. 
 
 Landschaft 
Das Landschaftsbild ist geprägt durch Relief, Vegetation, Bebauung und Flächennutzung allgemein. 
Es spiegelt Strukturen und Funktionen des Naturhaushalts wider und ist Ausdruck der Eigenart eines 
Raumes. 
Das Plangebiet ist dem Naturraum Mittlerer Thüringer Wald (Naturraum 1.3.2) zuzuordnen. Dieser 
Naturraum besticht durch seine abwechslungsreiche und reizvolle Landschaftsausstattung, die ihn 
zu einem beliebten Erholungsgebiet macht.  
Beim Thüringer Wald handelt es sich um ein westnordwest-ostsüdost-streichendes Kammrücken-
gebirge, dessen Hochlage auf kreidezeitlichen tertiären Krustenbewegungen beruht. Von dessen 
zentraler Achse, dem Rennsteig, erstrecken sich zum Nord- und Südrand (um 400 m ü. NN) 
schmale, langgestreckte, flache Geländerücken (Riedel) und stark herausgehobene Gebirgsvor-
sprünge (Sporne). Sowohl dem Kamm als auch den Riedeln sind abgerundete Kuppen aufgesetzt. 
Dazwischen liegen tief und steil eingeschnittene Täler. Eine Reihe von Kuppen erreichen Höhen von 
über 900 m ü. NN wie der Große Beerberg (982 m ü. NN) als höchster Berg des Thüringer Waldes 
und der Schneekopf (978 m ü. NN). Die Haupttäler beginnen meist mit Quellmulden im Rennsteig-
gebiet und gehen zunächst in steile Kerb- und schließlich in Kerbsohlentäler über, die das Gebirge 
auf kurzem Wege verlassen. Der Naturraum ist sehr waldreich, allerdings herrschen artenarme Fich-
tenforste vor. 
Das Plangebiet liegt westlich von Oberhof inmitten ausgedehnter Waldflächen. Der erweiterte Teil-
bereich an der Skisport-Halle weist als intensiv genutzte Sportanlage nur eine mittlere Landschafts-
bildqualität auf.  

 
L 4.1 Magmatite, Migmatite (sauer) 

L 8.1 Sandsteine, gering mineralisiert 

Tektonische Störung 

Skisport-
Halle 

Obere Schweizerhütte 
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Der erweiterte Teilbereich an der „Oberen Schweizerhütte“ wird durch das denkmalgeschützte Fach-
werkhaus geprägt, dass seit ca. 230 Jahren (Errichtung ca. 1790) an dieser Stelle steht. Aufgrund 
dieser langen Historie besitzt dieser Teilbereich eine hohe Landschaftsbildqualität. 
 
 Wirkungsgefüge 
Das Wirkungsgefüge der ökosystembezogenen Wechselbeziehungen der Umwelt wird im Pkt. 2.1.5 
im Detail dargestellt.  
 
 
2.1.2 Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b) BauGB 
 
Natura 2000 - Gebiete 
Erhaltungsziele und Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes (§1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB) 

 
  FFH- Gebiete 
Das FFH-Gebiet Nr. 106 „Mittlerer Thüringer Wald westlich Oberhof“ liegt westlich der erweiterten 

Teilbereiche in mindestens 500 m Entfernung (vgl. 
Abbildung 18). Es ist nicht durch die Planung betrof-
fen. 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 18: Luftbild mit Lage der erweiterten Teilbereiche und 
des FFH-Gebietes Nr. 106 (Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN, Abb. 
unmaßstäblich) 

 
  EG-Vogelschutzgebiete 
Das EG-Vogelschutzgebiet Nr. 25 „Mittlerer Thüringer Wald westlich Oberhof“ liegt deckungsgleich 

mit dem FFH-Gebiet Nr. 106 westlich der erweiterten 
Teilbereiche in mindestens 500 m Entfernung (vgl. Ab-
bildung 19). Es ist nicht durch die Planung betroffen. 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 19: Luftbild mit Lage der erweiterten Teilbereiche und 
des EG-VSG (Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN, Abbildung unmaß-
stäblich) 

 
  Weitere Schutzgebiete 
 
Naturschutzgebiete 
Es ist kein Naturschutzgebiet durch die Planung betroffen. 
 
Naturpark 
Das Plangebiet liegt im Naturpark Nr. 5 „Thüringer Wald“. 
  

erweiterte Teil- 
bereiche 

EG-VSG 

erweiterte Teil- 
bereiche 

FFH-Gebiet 
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Landschaftsschutzgebiet 
Das Landschaftsschutzgebiet „Thüringer Wald“ grenzt an den erweiterten Teilbereich an der Ski-

sport-Halle an. Eine Teilfläche an der 
„Oberen Schweizerhütte“ (Teilbereich 
PST 2.2) liegt innerhalb des Land-
schaftsschutzgebietes (vgl. Abb. 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 20: Luftbild mit Lage der erweiterten 
Teilbereiche und des LSG (Quelle: GEOPROXY 

THÜRINGEN, Abbildung unmaßstäblich) 

 
Biosphärenreservat 
Es ist kein Biosphärenreservat durch die Planung betroffen.  
 
Nationalpark 
Es ist kein Nationalpark durch die Planung betroffen.  
 
Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 ThürNatG 
Innerhalb der erweiterten Teilbereiche selbst sind keine gesetzlich geschützten Biotope vorhanden 
(vgl. Abbildung 21). Südlich an den erweiterten Teilbereich der „Oberen Schweizerhütte“ angren-
zend, befindet sich ein Komplex aus 5 verschiedenen, gesetzlich geschützten Biotopen (Nr. 1 - Berg-
wiese, Nr. 2 - Feuchtgrünland, Nr. 3 - Borstgrasrasen, Nr. 4 - Quelle, Nr. 5 - Borstgrasrasen). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 21: Lage der geschützten Biotope und der erweiterten Teilbereiche (Quelle: www.tlubn/kartendienste, 
Abbildung unmaßstäblich) 
  

 

        Bergwiesen-Bereich in einem großteils quelligen Feucht- / 
        Bergwiesen-Komplex                                   (Biotoptyp 4221) 

 
        großteils quelliges Feuchtgrünland mit jeweils einem Bach- 
        lauf im S und im N der Fläche; dazwischen Bergwiesen- 
        bereich                                 (Biotoptypen 4230, 3220, 2211) 

 
         Fläche zwischen zwei quelligen Feuchtbereichen; südli- 
         cher Teil teils Borstgrasrasen, sonst Dominanz des Wald- 
         rispengrases; NW-Ecke stark ruderal  
                                                            (Biotoptypen 4221, 4213) 

 
          Sickerquelle am Waldrand; Einlauf in daneben fließenden  
          Bach                                                           (Biotoptyp 2110) 

 
          degradierter Borstgrasrasen am Rand einer großen,  
          quelligen Feuchtfläche                               (Biotoptyp 4213) 
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Wasserschutzgebiete / Überschwemmungsgebiete 
Die erweiterten Teilbereiche liegen vollständig in der Schutzzone III eines ausgewiesenen 
Trinkwasserschutzgebietes (Beschluss 50/9/73 vom 09.05.1973 des Rates des Kreises Suhl) bzw. 
in der Schutzzone IIIA und IIB (siehe grüne Pfeile) des in der Revision befindlichen Trink-
wasserschutzgebietes für die Ohratalsperre (vgl. Abb. 22 und Abb. 7 unter Pkt. 4.3 der Begründung 
– Schutzgebiete / Biotope). Überschwemmungsgebiete sind durch die Planung nicht betroffen. 

 
Abbildung 22: Luftbild mit Lage der erweiterten Teilbereiche sowie der 
Wasserschutzzonen (Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN, Abbildung unmaßstäb-
lich) 

 
 
2.1.3 Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7c) BauGB 
 
 Mensch, Bevölkerung, Gesundheit 
Für die Untersuchung des Schutzgutes Mensch sind zum einen gesundheitliche und zum anderen 
regenerative Aspekte von Bedeutung. Für die Gesundheit spielen Lärm und andere Immissionen 
eine Rolle. Zur Regeneration sind Erholungs- und Freizeitfunktionen sowie die Wohnqualität von 
Bedeutung. 
 
Immissionen / Emissionen 
 
Lärm 
Die beiden erweiterten Teilbereiche sind bezüglich auftretender Lärmimmissionen bzw. -emissionen 
unterschiedlich zu betrachten und zu bewerten. 
Der Bereich an der Skisport-Halle erzeugt selbst Emissionen, während beim Teilbereich der „Oberen 
Schweizerhütte“ die Immissionen für diese schützenswerte Nutzung (Pension / Restaurant) zu be-
achten sind, die nicht überschritten werden dürfen, um weiterhin gesunde Wohn- und Lebensver-
hältnisse gewährleisten zu können. 
Daneben ist zusätzlich noch eine Fläche des Bebauungsplans „Tourismus- und Sportzentrum Grenz-
adler“ zu berücksichtigen. Dieser Bebauungsplan schließt direkt am südwestlichen Ende an den Be-
bauungsplan „Rennschlitten- und Bobbahn/Fallbachhang“ an und beinhaltet mit dem „Baufeld 7“, in 
welchem Beherbergungseinrichtungen zulässig sind, ebenfalls schutzwürdige Nutzung. 
 

Wasserschutzgebiet - Zone III 

Wasserschutzgebiet - Zone II 

erweiterte Teilbereiche 
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Abbildung 23: Luftbild mit Lage der erweiterten Teilbereiche und der nächstgelegenen Umgebung 
(Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN, Abbildung unmaßstäblich) 

 

Als Emittenten sind die Rennschlitten- und Bobbahn, der Fallbachhang, die Skisport-Halle sowie die 
verschiedenen, technisch notwendigen Anlagen zum Betrieb der Freizeit- und Sportanlagen zu nen-
nen (vgl. Abbildung 23).  
 

Die Rennschlitten- und Bobbahn erzeugt ganzjährig während des Wettkampf- und Trainingsbetriebs 
Geräuschemissionen. Dazu zählt beispielsweise das Signal zur Bahnfreigabe sowie Bahndurchsa-
gen, die über den gesamten Tag verteilt, hauptsächlich im Winterhalbjahr und bei günstigen Wind-
verhältnissen auch in der Ortslage von Oberhof sowie an der Pension/Restaurant „Obere Schwei-
zerhütte“ zu hören sind. An einigen Tagen im Jahr finden auch Sport-Großveranstaltungen mit er-
höhter Zuschauerzahl statt (Biathlon- und Rennrodel-Weltcup, Europa- oder Weltmeisterschaften). 
Hinzu kommt die touristische Nutzung (z.B. Gästebobfahrten), die allerdings nur eine untergeord-
nete Rolle spielt.  
 

Der angrenzende „Fallbachhang“ wird im Winter für alpine Abfahrt und Snowboarden genutzt. Im 
Sommer wird der Hang teilweise in neu gestaltete Bike-Trials integriert. Die vorhandene Liftanlage 
mit Berg- und Talstation ist für diese Aktivitäten ganzjährig nutzbar. Zum Sondergebiet zählen auch 
noch gastronomische Einrichtungen sowie Ski- und Fahrradverleihstationen. 
 

Der „Bikepark“ ist in die vorhandenen Waldflächen integriert und besteht aus verschiedenen Bike-
Trials für Mountainbike-Abfahrten. 
 

Neben den erzeugten Emissionen durch die sportliche Nutzung der Anlagen gehen auch Emissio-
nen von den technischen Nebenanlagen aus, die zum Betrieb der Sportstätten notwendig sind (z.B. 
Energieversorgungszentrale, Maschinenhaus, Technikräume, Beschneiungsanlage mit Kühltürmen, 
Tiefbehälter, Pumpstationen, Schneekanonen). So konnte durch die Rückkühlanlagen der Be-
schneiungsanlage Fallbachhang nach der Erneuerung (Modernisierung der Anlage in 2020 erfolgt) 
eine Beeinträchtigung der nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzung, der „Oberen Schweizer-
hütte“, wahrgenommen werden. 
 

Zudem erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes die Zulassung weiterer Anlagen 
von denen Emissionen zu erwarten sind. Zu nennen ist z.B. hier die Pump- und Kühlanlage für die 
Beschneidung der Biathlon-Arena (FFV 2), eine neue Schneeerzeugungsanlage im Bereich der Ski-
sport-Halle (SO SSH 3), eine Energieversorgungszentrale (FFV 1) und ein weiterer Parkplatz für den 
Fallbachhang (Parkplatz 2).  
 

Auch außerhalb des Bebauungsplanes „Rennschlitten- und Bobbahn/Fallbachhang“ im direkt an-
grenzenden Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Tourismus- und Sportzentrum Grenzadler“ be-
finden sich Anlagen von denen Lärmemissionen erwartet werden (Vorbelastungen). Hier sind z.B. 
die Schneekanonen an den Laufstrecken der Biathlon-Arena und Schießlärm aus der Biathlon-
Arena zu nennen. 

erweiterter Teilbereich 
an der „Oberen Schweizerhütte“ Tiefbehälter, Kühlturm 

(Fläche für Versorgungsanlagen 3) 

erweiterter Teilbereich 
an der Skisport-Halle 

Ortslage  
Oberhof 

Fallbachhang 
und Bikepark 

Rennschlitten- 
und Bobbahn 

„Tambacher Straße“ Energieversorgungszentrale 
(Fläche für Versorgungsanlagen FFV 1) 

Pumpstation  
(Fläche für Versorgungs- 
anlagen FFV 2) 

BP „Tourismus- 
und Sportzent-
rum Grenzadler“ 
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Schlussendlich erzeugen auch noch die „Tambacher Straße“ sowie die „Alte Ohrdrufer Straße“ Ver-
kehrslärm- und gasförmige Immissionen (Abgase), da diese Straßen den verkehrlichen Hauptzu-
gang zu den Sportstätten bilden.  
 

Aufgrund der Vielzahl der vorhandenen Emittenten ist die Erarbeitung eines Schallschutzgutachtens 
erforderlich, in welchem ein ausreichender Schallschutz für die nächste schutzwürdige Nutzung gut-
achterlich sichergestellt wird bzw. eventuell notwendige Schallschutzmaßnahmen ermittelt werden.  
 
Licht 
Die Rennschlittenbahn besitzt eine Bahnbeleuchtung, des Weiteren befinden sich Flutlichtmasten 
entlang der Bahn sowie am Fallbachhang. Eine Erneuerung der Beleuchtung ist vorgesehen.  
Licht gehört zu den Immissionen im Sinne des § 3 BImSchG. Damit die Auswirkungen der Beleuch-
tungsanlagen auf das Umfeld (vor allem der Teilbereich der „Oberen Schweizerhütte“) nicht zu Kon-
flikten führen, sind mögliche Belastungen auf die schutzwürdige Nutzung, Passanten und Tiere 
durch Lichtemissionen zu prüfen.  
 
Wohn- und Wohnumfeldfunktion 
Der erweiterte Teilbereich an der Skisport-Halle besitzt aufgrund seiner Funktion als reine Sport- 
und Freizeitanlage keine Wohnfunktion. Allerdings grenzt südwestlich an die Skisport-Halle der Be-
bauungsplan „Tourismus- und Sportzentrum Grenzadler“ an. Für das Baufeld 7 ist die Errichtung 
von Beherbergungseinrichtungen zulässig, wodurch sich für den erweiterten Teilbereich an der Ski-
sport-Halle Restriktionen ergeben können. 
Der Bereich an der „Oberen Schweizerhütte“ ist als schutzbedürftige Nutzung einzustufen. Die 
nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich östlich des erweiterten Teilbereichs der „Oberen 
Schweizerhütte“ (Wohnhäuser an der „Crawinkler Straße“) in ca. 670 m Entfernung bzw. südöstlich 
(Wohnhäuser an der „Tambacher Straße“; vgl. Abbildung 24) in ca. 910 m Entfernung. Aufgrund der 
Lage abseits des Ortszentrums von Oberhof inmitten ausgedehnter Waldflächen, erfolgt keine Be-
einträchtigung der Wohn- und Wohnumfeldfunktion der Ortslage Oberhof durch die hinzugekomme-
nen Teilbereiche. 
Eine Beeinträchtigung der Wohn- und Wohnumfeldfunktion der „Oberen Schweizerhütte“ ist im Rah-

men des Schallschutzgutachtens zu untersu-
chen. Gleiches gilt für die zulässigen Beherber-
gungseinrichtungen des Bebauungsplans „Tou-
rismus- und Sportzentrum Grenzadler“ - Baufeld 
7 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 24: Luftbild mit Lage des erweiterten Geltungs-
bereiches der „Oberen Schweizerhütte“ und der nächstgele-
genen Wohnbebauung (Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN, Ab-
bildung unmaßstäblich) 

 
Erholungsfunktion 
Die erweiterten Teilbereiche an der Skisport-Halle und der „Oberen Schweizerhütte“ besitzen auf-
grund der vorhandenen intensiven Sport- und Tourismus- sowie Gastronomienutzung einen hohen 
Erholungs- und Freizeitwert.  
So kann selbst aktiv Sport getrieben werden (Skilanglauf in der Skisport-Halle, Alpinski auf dem 
Fallbachhang, Mountainbiking auf den Bike-Trials, Gästebobfahrten auf der Rennrodelbahn usw.), 
es finden aber auch international bedeutende Sportveranstaltungen statt (Rennrodel-Weltcup). Und 
schließlich handelt es sich bei der „Oberen Schweizerhütte“ um ein bekanntes und beliebtes Aus-
flugsziel für Touristen mit Gastronomiebetrieb und Übernachtungsmöglichkeit. 

r  
„Crawinkler Straße“ 

Wohnhäuser an der  
„Crawinkler Straße“ 

letztes Wohnhaus an  
der „Tambacher Straße“ 

Pension/Restaurant „Obere Schweizerhütte“ 
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Bevölkerung insgesamt 
Auswirkungen auf die Bevölkerung angrenzender Ortsbereiche durch die Planung sind momentan 
nicht bekannt. 
 
Das Plangebiet hat für das Schutzgut Mensch eine mittlere bis hohe Bedeutung. 
 
 
2.1.4 Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7d) BauGB 

 
 Kulturgüter 
Das Gebäude der „Oberen Schweizerhütte“ steht unter Denkmalschutz. 
 
 Sonstige Sachgüter 
Sonstige Sachgüter sind nicht betroffen. 
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2.1.5 Wechselwirkungen zwischen den Belangen nach Nr. 2.1.1, 2.1.3 und 2.1.4 (§ 1 Abs. 6 
Nr. 7i) BauGB) 

Die nach Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexen Wirkungszusammen-
hängen unter den Schutzgütern zu betrachten. 
 

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht mögliche Wechselwirkungen. Auf Grund der Komplexität der 
Umweltbeziehungen erhebt sie jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 

 Mensch Tiere / Pflanzen Boden Wasser Klima / Luft Landschaft Kultur- und 
Sachgüter 

 
 
 
 
Mensch 

 Teil der Struktur 
und Ausprägung 
des Wohnumfel-
des und des Er-
holungsraumes; 
Nutzung engt 
Lebensraum von 
Tieren ein 

Überbauung 
schädigt sämt-
liche Boden-
funktionen 

Grundwasser 
als Brauch-
wasserliefe-
rant und (ggf.) 
zur Trinkwas-
sersicherung 

Steuerung der 
Luftqualität 
und des Mikro-
klimas, da-
durch Beein-
flussung des 
Wohnumfel-
des und des 
Wohlbefindens  

Weitere Be-
bauung und 
Nutzung 
schränken 
Landschaftser-
leben und Er-
holungsraum 
ein 

Keine nen-
nenswerte 
Wirkung 

 
 
 
Tiere/ 
Pflan-
zen 

Störung und 
Verdrängung 
von Arten, Ar-
tenverschie-
bung 

 Standort und 
Standortfaktor 
für Pflanzen, 
Lebensraum 
für höhere 
Tiere und Bo-
denlebewesen 

Standortfaktor 
für Pflanzen 
und teils auch 
für Tiere 

Luftqualität so-
wie Mikro- und 
Makroklima als 
Einflussfaktor 
auf den Le-
bensraum 

Grundstruktur 
für unter-
schiedliche Bi-
otope, Berei-
cherung des 
Landschafts-
bildes durch 
strukturreiche 
Vegetation 

Keine nen-
nenswerte 
Wirkung 

 
 
 
Boden 

Versiegelung, 
Trittbelastung, 
Verdichtung, 
Veränderung 
der Bodenei-
genschaften 

Bietet Lebens-
raum für Arten, 
Vegetation als 
Erosionsschutz, 
Einfluss auf Bo-
dengenese 

 Versiegelte 
Flächen 
schränken die 
Abflussfunk-
tion ein, Ein-
flussfaktor für 
Bodengenese; 
bewirkt Ero-
sion 

Einflussfaktor 
für die Boden-
genese; be-
wirkt Erosion 

Keine nen-
nenswerte 
Wirkung 

Ggf. Archiv-
funktion 

 
 
Wasser 

Eutrophierung 
und Stoffein-
träge, Gefähr-
dung durch 
Verschmut-
zung 

Vegetation als 
Wasserspeicher 
und -filter 

Wasserspei-
cher, Grund-
wasserfilter 

 Steuerung der 
Grundwasser-
neubildung 

Keine nen-
nenswerte 
Wirkung 

Keine nen-
nenswerte 
Wirkung 

 
 
 
Klima/ 
Luft 

Änderungen 
können sich 
auf die Ge-
sundheit aus-
wirken 

Einfluss der Ve-
getation auf Kalt- 
und Frischluf-
tentstehung; 
Steuerung des 
Mikroklimas z.B. 
durch Beschat-
tung 

Einfluss auf 
das Mikroklima 

Einfluss auf 
die Verduns-
tungsrate 

 Keine nen-
nenswerte 
Wirkung, lang-
fristige Klima-
veränderun-
gen verändern 
das Land-
schaftsbild 

Keine nen-
nenswerte 
Wirkung 

 
Land-
schaft 

Veränderung 
der Eigenart 
durch Neubau-
strukturen 

Vegetation und 
Artenreichtum 
als charakteristi-
sches Land-
schaftselement 

Keine nen-
nenswerte 
Wirkung 

Keine nen-
nenswerte 
Wirkung 

Keine nen-
nenswerte 
Wirkung 

 Keine nen-
nenswerte 
Wirkung 

Kultur-/ 
Sachgü-
ter 

Keine nen-
nenswerte 
Wirkung 

Keine nennens-
werte Wirkung 

Keine nen-
nenswerte 
Wirkung 

Keine nen-
nenswerte 
Wirkung 

Keine nen-
nenswerte 
Wirkung 

Keine nen-
nenswerte 
Wirkung 

 

 
Tabelle 3: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern (in Anlehnung an RAMMERT et. al. 1993, verändert) 
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2.2 Prognose 
über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung (Anlage Nr. 2b) 

 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind laut § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Belange des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. Nach § 1a Abs. 3 BauGB sind die Vermeidung 
und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft (Eingriffsregelung nach dem 
BNatSchG) in der Abwägung zu berücksichtigen. 
Laut § 14 Abs. 1 BNatSchG werden als Eingriff „[…] Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Land-
schaftsbild erheblich beeinträchtigen können [..]“ definiert.  
 
Die zu betrachtenden Wirkfaktoren und zu erwartenden Umweltauswirkungen der Planung konzent-
rieren sich auf die Bebauung und Versiegelung von Flächen innerhalb der beiden erweiterten Teil-
bereiche. Mit Hilfe einer integrierten Grünordnungsplanung erfolgt allerdings die Berücksichtigung 
der ökologischen Belange in der Bauleitplanung, so dass im Zuge der Realisierung der Planung 
durch die Kompensation der Eingriffe, insbesondere in die Schutzgüter Boden, Wasser, Pflanzen 
und Tiere, eine Minimierung der Umweltauswirkungen erreicht wird. 
 
In den erweiterten Teilbereichen des Bebauungsplans wird - wie schon im ursprünglichen Geltungs-
bereich des Vorentwurfs - eine Einteilung der sonstigen Sondergebiete nach den jeweiligen Nutzun-
gen vorgenommen. Neben den bereits vorhandenen sonstigen Sondergebieten „Rennschlitten- und 
Bobbahn“ (SO RBB), „Fallbachhang“ (SO FBH) und „Bikepark“ (SO BKP) kommen nun noch das 
sonstige Sondergebiet „Skisport-Halle“ (SO SSH), das sonstige Sondergebiet „Tourismus- und 
Sportzentrum Grenzadler“ (SO TSG) sowie das sonstige Sondergebiet „Obere Schweizerhütte“ (SO 
OSH) hinzu (Im Entwurf zur 2. öffentlichen Auslegung wird das Namenskürzel der „Oberen Schweizerhütte“ 
von “OSH“ in „PST“ (Pension, Schlaftonnen) und das sonstige Sondergebiet in „Pension und Schlaftonnen“ 
geändert. 
 
Für den erweiterten Teilbereich an der Skisport-Halle (SO SH) sind folgende Baumaßnahmen ge-
plant (vgl. Abbildung 25): 
 
▪ Errichtung von Wettkampf- und Trainingsstrecken (Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung bereits er-

folgt – Projekt: „Weiterentwicklung der Biathlonarena „Am Grenzadler“ in Oberhof“, Juni 2020, PLANUNGS-

BÜRO FÜR LANDSCHAFTSGESTALTUNG UND FREIANLAGEN NEUBERT) 

 

 

▪ Erweiterung des vorhandenen Schneedepots (bei Bedarf und Rückbau der Wettkampf- 
und Trainingsstrecken) 

 

 

▪ Pufferfläche für Pumpstation PS 300 und Pumpstation PS 300 (Eingriffs-Ausgleichs-Bilan-
zierung für Pumpstation bereits erfolgt – Projekt: „Weiterentwicklung der Biathlonarena „Am Grenzadler“ in 
Oberhof“ – Neubau Pumpstation PS 300 - Arena, Juni 2020, PLANUNGSBÜRO FÜR LANDSCHAFTSGESTALTUNG 

UND FREIANLAGEN NEUBERT) 

 

 

▪ Errichtung einer Schneeerzeugung einschließlich Feuerwehrumfahrt und Feuerwehr- 
aufstellfläche an der Skisport-Halle (Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung bereits erfolgt – Bauantrag, 
November 2020, HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER ARCHITEKTEN INGENIEURE & PLANUNGSBÜRO KEHRER & HORN 

GBR) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a 

1b 

1c 

1d 
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Abbildung 25: Ausschnitt aus Bebauungsplan mit erweitertem Teilbereich an der Skisport-Halle 
(Quelle: KEHRER PLANUNG, Abbildung unmaßstäblich) 

 

Da für die Maßnahme „Errichtung von Wettkampf- und Trainingsstrecken“ (1a) bereits eine Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung im Rahmen des dazugehörigen Projekts vorgenommen wurde (vgl. „Wei-
terentwicklung der Biathlonarena „Am Grenzadler“ in Oberhof“, Juni 2020, PLANUNGSBÜRO FÜR 

LANDSCHAFTSGESTALTUNG UND FREIANLAGEN NEUBERT), sind noch die Flächen 1b und 1c (nur Puf-
ferfläche für PS 300) im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens zu bilanzieren und durch geeignete 
Maßnahmen zu kompensieren. 
 
Beim zweiten erweiterten Teilbereich an der „Oberen Schweizerhütte“ soll das touristische Angebot 
innerhalb der Außenbereichsflächen erweitert werden. Folgende Baumaßnahmen sind geplant (vgl. 
Abbildung 26): 
 
▪ Errichtung einer Gartensauna, Sanitär- und Spielanlagen sowie sonstige Anlagen und Gebäude 

zu den anvisierten Nutzungen (SO PST 3) 
 

 

▪ Errichtung von Schlaftonnen, Sanitär- und Spielanlagen sowie sonstige Anlagen und Gebäude 
zu den anvisierten Nutzungen (SO PST 2.1) 

 

 

▪ Errichtung von Schlaftonnen, Spielanlagen sowie sonstige Anlagen und Gebäude zu den anvi-
sierten Nutzungen (SO PST 2.2) 

 

 

▪ naturverträgliche Befestigung der Erschließungswege (wasser- und luftdurchlässig – bspw. 
Holzhackschnitzeln (nachwachsender Rohstoff – 1. Wahl), Schotterrasen oder wassergebunde-
ner Decke unter Berücksichtigung der Körnung - SO PST 2.1, 2.2 und 3) 

 

 

▪ Ausweisung einer privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spiel- und Freizeitbe-
reich/Walderlebnisbereich“ um die Sondergebietsflächen SO PST 2.1, 2.2 und 3 zur Berücksich-
tigung des erforderlichen Waldabstands und der Lage im Landschaftsschutz- und Trinkwasser-
schutzgebiet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2a 

2b 

2c 

2d 

2a, b, c 

1a 

1c 

1a + 1b 

1d 

Erweiterter Teilbereich an der Skisport-Halle 
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Abbildung 26: Ausschnitt aus Bebauungsplan mit 
erweitertem Teilbereich an der „Oberen Schwei-
zerhütte“ (Quelle: KEHRER PLANUNG, Abbildung un-
maßstäblich) 

 
Die anvisierten Maßnahmen 2a, 2b und 2c sind als Eingriff zu werten und daher ebenfalls einer 
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung zu unterziehen.  
Demzufolge werden für die Nutzungserweiterung der „Oberen Schweizerhütte“ naturschutzfachliche 
Maßnahmen zum Ausgleich im Rahmen dieses Bebauungsplanes festgesetzt (siehe Anlage 3 – 
Konfliktkarte und Pkt. 6 der Begründung – Grünordnung). 
 
Eine forstbehördliche Genehmigung zur Änderung der Nutzungsart durch den ThüringenForst liegt 
bis dato nicht vor. Diese muss durch den Investor vor Umsetzung der Maßnahme noch beantragt 
und durch den ThüringenForst genehmigt werden.  
Grund dafür ist der Umstand, dass die Teilbereiche SO PST 2.1, 2.2 und 3 sowie die private Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung „Spiel- und Freizeitbereich/Walderlebnisbereich“ derzeit noch der 
Nutzungsart Wald zugeordnet sind und eine Nutzungsartenänderung nach § 10 ThürWaldG erfolgen 
muss. Erst im Anschluss an die Nutzungsartenänderung ist eine Bebauung der Teilbereiche mög-
lich.  
Die Nutzungsartenänderung ist für die gesamte Fläche der Teilbereiche SO PST 2.1, 2.2 und 3 
sowie die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spiel- und Freizeitbereich/Walderlebnisbe-
reich“ notwendig, da nur so der Waldabstand gemäß § 26 Abs. 5 ThürWaldG (30,0 m) zu Gebäuden 
in den Teilbereichen SO PST 2.1, 2.2 und 3 perspektivisch eingehalten werden kann und damit der 
anvisierten Gefahrenvermeidung nachgekommen wird. Dies ist insbesondere bei den geplanten 
Nutzungen notwendig, da der Aufenthalt von Menschen in Beherbergungseinrichtungen Tag und 
Nacht erfolgen kann und nicht nur zeitlich stark begrenzt. 
 
Im Entwurf zur 2. öffentlichen Auslegung werden zusammenfassend folgende Änderungen der 
zeichnerischen Festsetzungen für den Bereich der „Skisport-Halle“ und „Pension und Schlafton-
nen“ (Obere Schweizerhütte) vorgenommen: 
 
Bereich der „Oberen Schweizerhütte“ 
→ Umbenennung von sonstigem Sondergebiet „Obere Schweizerhütte“ (SO OSH) in sonstiges Son-
dergebiet „Pension und Schlaftonnen“ (SO PST); 
→ Neugliederung der Teilbereiche in SO PST 1, SO PST 2.1, SO PST 2.2 und SO PST 3;  
→ Entfall von SO OSH 4 und Festsetzung einer Grünfläche (Spiel- und Freizeitbereich/Walderleb-
nisbereich);  
→ Anpassung des Geltungsbereiches, der Grünfläche (Spiel- und Freizeitbereich/Walderlebnisbe-
reich) und der Fläche für Versorgungsanlagen (Rigole) an die neue Flurstücksparzellierung), 
 
 

Erweiterter Teilbereich an der 
„Oberen Schweizerhütte“ 

2a + 2b + 2c 

2d 
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Bereich des sonstigen Sondergebietes „Skisport-Halle“ 
→ Entfall von SO SSH 1 für die temporäre Nutzung für fliegende Bauten (Veranstaltungszelt)  
→ an die Stelle treten die Festsetzungen des Landschaftspflegerischen Begleitplanes für die Ski-
langlaufhalle mit Stand 2010 (Maßnahmen A2, A3, A4) 
→ geringfügige Verkleinerung der privaten Grünfläche „Begleitgrün Skihalle“ (BSH), da die Fläche 
FFV 1 vergrößert, bzw. die Fläche FFV 4 neu aufgenommen werden (siehe 1. Umweltbericht – Gel-
tungsbereich „Rennschlitten- und Bobbahn“, „Fallbachhang“, „Bikepark“). 
 
Im Zusammenhang mit zeichnerischen Änderungen werden zum Teil auch Änderungen bzw. Ergän-
zungen bei den textlichen Festsetzungen vorgenommen: 
 

Bereich der „Oberen Schweizerhütte“ 
→ Umbenennung des Bereichs der „Oberen Schweizerhütte“ von sonstigem Sondergebiet „Obere 
Schweizerhütte“ (SO OSH) in sonstiges Sondergebiet „Pension und Schlaftonnen“ (SO PST) ein-
schließlich Neugliederung der Teilbereiche in SO PST 1, SO PST 2.1, SO PST 2.2 und SO PST 3. 
Damit einhergehend erfolgt nochmals eine Detaillierung/Feinjustierung in Bezug auf die zulässigen 
Anlagen / Nutzungen, insbesondere in den Teilbereichen SO PST 2.1 und SO PST 2.2. Zudem 
erfolgt für die Teilbereiche SO PST 2.1 und SO PST 2.2 auch eine Aufsplittung der zulässigen 
Grundfläche und gleichzeitig eine Reduzierung der zulässigen Grundfläche. Die textlichen Festset-
zungen zur Oberkante der baulichen Anlagen ändern sich in diesen Teilbereichen jedoch nicht. 
→ Neuaufnahme einer Festsetzung zur Befestigung von Wegen für die Teilbereiche SO PST 2.1, 
SO PST 2.2 und SO PST 3 
→ ersatzloser Entfall aller textlichen Festsetzungen zum sonstigen Sondergebiet „Obere Schwei-
zerhütte“ (SO OSH 4) 
 
Bereich des sonstigen Sondergebietes „Skisport-Halle“ 
→ Entfall aller textlichen Festsetzungen des Teilbereiches SO SSH 1 des sonstigen Sondergebietes 
„Skisport-Halle“ 
→ Zur Umsetzung von Photovoltaikfreiflächenanlagen im Teilbereiches SO SSH 2 und 3 des sons-
tigen Sondergebietes „Skisport-Halle“ werden die textlichen Festsetzungen zu zulässigen Anlagen / 
Nutzungen des Teilbereiches SO SSH 2 und 3 um Photovoltaikfreiflächenanlagen zur Eigenversor-
gung erweitert. 
 
Im Zusammenhang mit der Festsetzung der zulässigen Grundfläche der baulichen Anlagen als ab-
soluter Maßbestimmungsfaktor erfolgt eine Ergänzung der textlichen Festsetzung (global für den 
Bebauungsplan zutreffend). Hierbei wird klargestellt auf welche Fläche die Größe bezogen wird und 
auf welche baulichen Anlagen die Anwendung erfolgen muss. 
 

Weiterhin werden nun alle Kompensationsmaßnahmen (A1, A2, E5 bis E8 und E10) im Wirkungs-
kreis der Stadt Oberhof verbindlich in den Bebauungsplan aufgenommen und nicht mehr auf die 
Berücksichtigung im Bauantrag verwiesen. Sie werden unter Pkt. 2.3.1 Schutzgut Tiere integriert 
und näher erläutert. 
 

Im 7. Geltungsbereich tangiert eine Ferngasleitung randlich die Kompensationsmaßnahme E8. Für 
die Ferngasleitung und deren Schutzbereich wird ein Leitungsrecht in die textlichen Festsetzungen 
aufgenommen. 
 

Der als nachrichtliche Übernahme im Bebauungsplan enthaltene Waldabstand gemäß § 26 Abs. 5 
ThürWaldG ist im Bereich des gesamten sonstigen Sondergebiets „Pension und Schlaftonnen“, auf-
grund der Neuparzellierung der Grundstücke, aktualisiert worden. Eine Aktualisierung erfolgte eben-
falls im gesamten Bereich entlang der „Tambacher Straße“. 
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Die vorliegende "Schallimmissionsprognose LG 26/2020 für den Bebauungsplan Sondergebiet 
„Rennschlitten- und Bobbahn/Fallbachhang" der Stadt Oberhof", in der Fassung vom 03.03.2021, 
des Ingenieurbüros Frank und Schellenberger GbR (IFS) muss aufgrund der Flächenausweitung der 
der Fläche für Versorgungsanlagen FFV 1 sowie der Neuausweisung der Fläche für Versorgungs-
anlagen FFV 4 überarbeitet werden.  
Mit den Änderungen der Flächen FFV 1 und FFV 4“ und der Überarbeitung des Gutachtens ist eine 
Anpassung der „Emissionskontingente für die Immissionspunkte (IP) 3, 4, 4.1, 5, 6 und 7“ und der 
„Immissionskontingente für die Immissionspunkte (IP) 1 und 2“ im Bebauungsplan erfolgt. Die über-
arbeitete "Schallimmissionsprognose LG 26/2020-B für den Bebauungsplan Sondergebiet „Renn-
schlitten- und Bobbahn/Fallbachhang" der Stadt Oberhof", in der Fassung vom 01.09.2023, des In-
genieurbüros Frank und Schellenberger GbR (IFS) wird damit zur Grundlage der Festsetzungen im 
Bebauungsplan. 
 

Ein neuer Eingriffstatbestand entsteht durch die Änderungen in den Teilbereichen „Skisport-Halle“ 
und „Pension und Schlaftonnen“ (Obere Schweizerhütte) nicht, so dass auch keine neuen Kompen-
sationsmaßnahmen für die Bereiche zu ermitteln sind.  
Vielmehr ist festzuhalten, dass im Entwurf zur 2. öffentlichen Auslegung im sonstigen Sondergebiet 
„Pension und Schlaftonnen“ (Obere Schweizerhütte) gegenüber dem Entwurf zur öffentlichen Aus-
legung eine Reduzierung der zulässigen Grundfläche in den Teilbereichen SO PST 2.1 und 2.2 um 
121 m² auf nun 285 m² insgesamt erfolgt.  
Außerdem werden im Entwurf zur 2. öffentlichen Auslegung für die Teilbereiche SO PST 2.1, 2.2 
und 3 Festsetzungen zur naturverträglichen Befestigung von Erschließungswegen getroffen. Es sol-
len wasser- und luftdurchlässige Materialien wie bspw. Holzhackschnitzel (nachwachsender Roh-
stoff – 1. Wahl), Schotterrasen oder wassergebundene Decke unter Berücksichtigung der Körnung 
verwendet werden. Damit findet auch die teilweise Lage des Außenbereichs der „Oberen Schwei-
zerhütte“ innerhalb des Landschaftsschutzgebietes sowie innerhalb des Einzugsgebietes der Trink-
wassertalsperre „Ohra“ Berücksichtigung. 
 
 
2.2.1 Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB 
 

 Pflanzen 
Der erweiterte Teilbereich an der Skisport-Halle wird großflächig durch die Sportanlage und ihre 
notwendigen Nebenanlagen geprägt (vgl. Abbildung 8). Der erweiterte Teilbereich Obere Schwei-
zerhütte wird hauptsächlich durch die beiden Biotoptypen kulturbestimmter Fichtenwald auf frische-
ren bis trockneren Böden sowie geschlossene hochwüchsige Ruderalfluren und Säume frischer und 
nährstoffreicher Standorte bestimmt, die den Großteil der Fläche einnehmen (vgl. Abbildung 13).  
Im Bereich der Skisport-Halle sind demzufolge anthropogen geprägte Standorte wie der Biotoptyp 
Rohbodenstandort im Gewerbe / Industriebereich (Biotoptyp 8400) sowie grasreiche, ruderale 
Säume frischer Standorte (Biotoptyp 4711) von dem geplanten Eingriff betroffen (Erweiterung des 
vorhandenen Schneedepots bei Bedarf und Rückbau der Wettkampf- und Trainingsstrecken sowie 
Pufferfläche für Pumpstation PS 300). 
Im Bereich des sonstigen Sondergebiet „Pension und Schlaftonnen“ (Obere Schweizerhütte) sind 
die Biotoptypen kulturbestimmter Fichtenwald auf frischeren bis trockneren Böden (Code 7203-102) 
sowie geschlossene hochwüchsige Ruderalfluren und Säume frischer und nährstoffreicher Stand-
orte (Code 4711) betroffen, die für die geplanten Baumaßnahmen (Errichtung von Schlaftonnen, 
Gartensauna, Sanitäranlagen, naturverträgliche Befestigung der Erschließungswege) in Anspruch 
genommen werden (vgl. Pkt. 6.4.2 der Begründung und Anlage 3 - Konfliktkarte). So sind folgende 
bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen durch das Vorhaben zu erwarten: 
 

Schutzgut Baubedingt Anlage- und Betriebsbedingt 

Pflanzen 

Zerstörung / Beeinträchtigung von Lebensräumen durch: 
▪ Überbauung, Bodenverdichtung, Abgrabungen und Auf-

schüttungen 
▪ Zusätzliche Schadstoffeinträge durch LKW-Verkehr 

▪ Verlust von Lebensräumen 
▪ Schadstoffbelastung 
▪ Änderungen der Standortfakto-

ren durch Staubablagerungen 
und Wärmeentwicklung 
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Die geplanten Baumaßnahmen an der Skisport-Halle bedeuten den dauerhaften Verlust momentan 
unbebauter und unversiegelter Offenlandfläche. Die Baumaßnahmen an der „Oberen Schweizer-
hütte“ sind dagegen auf kleinflächigeres Terrain begrenzt. Da im Plangebiet auch keine wertvollen, 
geschützten Biotope vorhanden sind, die bei Umsetzung der Planung ökologisch hochwertige Be-
reiche betreffen würden, wird der Eingriff als weniger erheblich eingeschätzt. 
 
 Tiere 
Wie bereits im Pkt. Pflanzen ausgeführt, bestimmen anthropogen geprägte Standorte sowie Wald- 
und Ruderalflächen die erweiterten Teilbereiche des Bebauungsplans. Tierlebensräume sind nur 
innerhalb der waldbestandenen Flächen bzw. der Ruderalflächen zu erwarten, weshalb die Teilbe-
reiche eine mittlere bis hohe Bedeutung für das Schutzgut Tiere haben. 
Durch die geplanten Baumaßnahmen ist eine dauerhafte Störung bzw. Vernichtung von Teilflächen-
dieser Lebensräume für die Tierwelt zu verzeichnen. So sind folgende bau-, anlage- und betriebs-
bedingte Auswirkungen durch das Vorhaben zu erwarten: 
 

Schutzgut Baubedingt Anlage- und Betriebsbedingt 

Tiere 

Zerstörung / Beeinträchti-
gung von Lebensräumen 
durch: 
▪ Überbauung, Bodenver-

dichtung, Abgrabungen 
und Aufschüttungen 
▪ Zusätzliche Schadstoffein-

träge durch LKW-Verkehr 
▪ Lärmbeeinträchtigungen 
▪ Zerschneidungen 

▪ Verlust von Lebensräumen 
▪ Funktionsverlust von Habitaten durch Lebensraumverkleine-

rung  
▪ Schadstoffbelastung 
▪ Zerschneidungswirkungen durch Fahrzeugverkehr und Be-

bauung 
▪ Beunruhigungen durch Lärmbelastung, Erschütterungen, 

Beleuchtung 
▪ Gefahr von Tierverlusten durch Kollisionen 
▪ Änderungen der Standortfaktoren durch Staubablagerungen 

und Wärmeentwicklung 
 

Die beiden Teilbereiche grenzen jedoch an weitere ausgedehnte Waldflächen an (vgl. Abb. 2, 3, 4). 
Diese angrenzenden Landschaftsbereiche sind sehr großflächig und stellen ausreichend Rückzugs-
räume bzw. alternativen Lebensraum für die betroffenen Arten dar. Der Umfang der beanspruchten 
Flächen führt demzufolge nicht zu Revierverlusten bzw. einer Abwanderung von Populationen. Die 
negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere sind daher als weniger erheblich einzuschätzen.  
 

Die Problematik auftretender Lichtimmissionen für das Schutzgut Tiere ist im Gegensatz zum Un-
tersuchungsraum der Rennschlitten- und Bobbahn / Fallbachhang (vgl. 1. Umweltbericht) für die 
beiden erweiterten Teilbereiche als weniger erheblich einzuschätzen, da die beiden Teilbereiche von 
der Bahnbeleuchtung und den vorhandenen Flutlichtmasten aufgrund der Entfernung nicht maßgeb-
lich beeinträchtigt werden. Um dennoch potentielle Auswirkungen durch Lichtimmissionen zu unter-
suchen, wurde ein Gutachten erstellt. 
 
 Biologische Vielfalt 
Analog den Schutzgütern Tiere und Pflanzen dominieren anthropogen geprägte Standorte sowie 
Wald- und Ruderalflächen und damit die sportliche und touristische Nutzung das Erscheinungsbild 
der erweiterten Teilbereiche. Mit dem Vorhandensein von Grün- und Waldflächen ist die biologische 
Vielfalt in diesem Bereich als mittel bis hoch einzuschätzen. Folgende bau-, anlage- und betriebs-
bedingte Auswirkungen sind durch das Vorhaben zu erwarten: 
 

Schutzgut Baubedingt Anlage- und Betriebsbedingt 

Biologische 
Vielfalt 

Zerstörung / Beeinträchti-
gung von Lebensräumen 
durch: 
▪ Überbauung, Bodenver-

dichtung, Abgrabungen 
und Aufschüttungen 
▪ Zusätzliche Schadstoffe-

inträge durch LKW-Ver-
kehr 
▪ Lärmbeeinträchtigungen 
▪ Zerschneidungen 

▪ Verlust von Lebensräumen 
▪ Funktionsverlust von Habitaten durch Lebensraumverkleine-

rung  
▪ Schadstoffbelastung 
▪ Zerschneidungswirkungen durch Fahrzeugverkehr und Be-

bauung 
▪ Beunruhigungen durch Lärmbelastung, Erschütterungen, Be-

leuchtung 
▪ Gefahr von Tierverlusten durch Kollisionen 
▪ Änderungen der Standortfaktoren durch Staubablagerungen 

und Wärmeentwicklung 
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Mit der Umsetzung der Planung erfolgt eine weitere Minimierung von Flora und Fauna in beiden 
erweiterten Teilbereichen. Jedoch stellen die angrenzenden Waldflächen Ausweichflächen dar, die 
von der Planung unberührt bleiben und somit zum Erhalt der biologischen Vielfalt beitragen. Der 
Eingriff in das Schutzgut ist als weniger erheblich einzustufen. 
 
 Fläche 
Die erweiterten Teilbereiche sind bereits langjährig als Sportstätte bzw. Traditionsgaststätte in Nut-
zung. Es gibt vereinzelt unbebaute und unversiegelte Flächen, die hauptsächlich mit Wald und Ru-
deralvegetation bestanden sind. Folgende bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind 
durch das Vorhaben zu erwarten: 
 

Schutzgut Baubedingt Anlage- und Betriebsbedingt 

Fläche 
▪ Bodenversiegelung 
▪ Bodenverdichtung angrenzender Flächen 

▪ Reduzierung einstmaliger unbebauter 
Freiflächen 

 
Mit der Umsetzung der Planung werden größtenteils bereits bebaute Flächen in Anspruch genom-
men, was eingriffsmindernd wirkt. Allerdings werden auch bisher unbebaute Flächen für eine Ver-
siegelung beansprucht. Durch diesen dauerhaften Verlust offener Bodenfläche ist der Eingriff in das 
Schutzgut als erheblich einzustufen. 
 
 Boden 
Die Wertigkeit des Bodens im Bereich des Bauleitplanes wird aufgrund der Bodenarten und der nur 
teilweise vorhandenen Versiegelung als mittel bis hoch eingestuft. 
Die geplanten Baumaßnahmen im erweiterten Teilbereich an der Skisport-Halle (Erweiterung vor-
handenes Schneedepot, Erweiterungsfläche für Pumpstation PS 300) führen zu einer Erhöhung der 
Versiegelung in diesen Bereichen. Allerdings ist dieser Standort generell als bereits stark vorgepräg-
ter versiegelter Bereich zu charakterisieren. 
Die Baumaßnahmen an der „Oberen Schweizerhütte“ beschränken sich dagegen auf kleinflächigere 
Versiegelungsareale (Errichtung von punktuellen Fundamenten für Schlaftonnen und Gartensauna, 
Errichtung von kleineren Nebenanlagen wie bspw. Sanitärgebäude) bzw. sind aufgrund ihrer Be-
schaffenheit als Teilversiegelung zu klassifizieren (Anlage von naturverträglichen Erschließungswe-
gen, die wasser- und luftdurchlässig sind). 
Konkret werden 8.921 m² (Skisport-Halle - SSH und Pension und Schlaftonnen – PST) versiegelt 
(vgl. Pkt. 6.4.2 der Begründung - Nachweis der Ersatzmaßnahmen). Folgende bau-, anlage- und 
betriebsbedingte Auswirkungen sind durch das Vorhaben zu erwarten: 
 

Schutzgut Baubedingt Anlage- und Betriebsbedingt 

Boden 

▪ Bodenverdichtung 
▪ Versiegelung 
▪ Abgrabungen 
▪ Aufschüttungen 
▪ Änderung des Bodengefüges und der Oberfläche 
▪ Stoffeinträge 

▪ Überbauung 
▪ Inanspruchnahme gewachsener Bo-

denstrukturen 
▪ Verlust von Boden/Bodenfunktionen 
▪ Stoffeinträge durch Verkehr 

 
Auf den überbauten Flächen gehen damit allerdings die Bodenfunktionen dauerhaft verloren. Der 
Boden kann nicht mehr als Puffer-, Speicher- und Filtermedium dienen. Auch ist davon auszugehen, 
dass großflächige, nicht bebaute Flächen vorübergehend während der Bauphase als Lager- oder 
Arbeitsfläche für den Baubetrieb in Anspruch genommen werden. Daher ist der Eingriff in das 
Schutzgut als erheblich einzustufen. 
 
 Wasser 
Wasserleitvermögen, Grundwasseraufkommen und die Grundwasserneubildungsrate werden inner-
halb der Teilbereiche als mittel bis hoch eingestuft. Folgende bau-, anlage- und betriebsbedingte 
Auswirkungen sind durch das Vorhaben zu erwarten: 
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Schutzgut Baubedingt Anlage- und Betriebsbedingt 

Wasser 

▪ Veränderung der Grundwasserneubildung 
durch Bodenverdichtung und Versiegelung 
▪ Gefahr von Schadstoffeinträgen durch Bau-

maschinen, insbesondere nach Abtrag schüt-
zender Deckschichten 
▪ beschleunigter Oberflächenabfluss 

▪ Veränderung der Grundwasserneubil-
dung durch Bodenverdichtung und Ver-
siegelung 

▪ Veränderung des Abflussregimes 
▪ Gefahr von Schadstoffeinträgen durch Si-

ckerwasser 

 
Mit den geplanten Baumaßnahmen innerhalb der beiden erweiterten Teilbereiche erfolgt teilweise 
eine Vollversiegelung des Geländes. Dadurch kommt es in diesen Bereichen zur Vermehrung und 
Beschleunigung des Oberflächenabflusses, wobei gleichzeitig das Rückhaltevolumen des belebten 
Bodens vermindert wird. Der Boden verliert seine Funktionen der Versickerungs- und Speicherfä-
higkeit des Oberflächenwassers. Das hat Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate, die 
an diesen Stellen zurückgeht, während sich der Oberflächenwasserabfluss erhöht.  
Das Niederschlagswasser wird weiterhin vor Ort versickert, so dass dem Einzugsgebiet der Quellen 
auch weiterhin die bisherigen Niederschläge zur Verfügung stehen. Dennoch ist der Eingriff in das 
Schutzgut aufgrund der Versiegelung als erheblich einzuschätzen. 
 
 Luft 
Von den erweiterten Teilbereichen geht derzeit keine Luftbelastung für den Landschaftsraum aus. 
Folgende bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind durch das Vorhaben zu erwarten: 
 

Schutzgut Baubedingt Anlage- und Betriebsbedingt 

Luft 

▪ Veränderung der Regulati-
onsfunktion im Klimahaus-
halt durch Nutzungsände-
rung (Versiegelung) 

▪ Verlust von Bereichen mit bioklimatischer Ausgleichsfunktion 
durch Versiegelung 

▪ Veränderung der Temperaturverhältnisse innerhalb des Bau-
gebietes 

▪ Verringerung der kaltluftbildenden Fläche 
▪ Veränderung der Strahlungs- und Strömungsverhältnisse 

 

Durch die geplanten Baumaßnahmen in beiden erweiterten Teilbereichen sind geringe zusätzliche 
Luftschadstoffimmissionen zu erwarten, die die Luftqualität nicht beeinträchtigen werden. Gleiches 
gilt für die zu erwartende abnehmende Luftzirkulation aufgrund der Bebauung. Der Eingriff für das 
Schutzgut ist daher als weniger erheblich anzusehen. 
 
 Klima 
Bisher sind im Untersuchungsraum keine erheblichen Vorbelastungen und Empfindlichkeiten ge-
genüber der Klimasituation zu beobachten. Folgende bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswir-
kungen sind durch das Vorhaben zu erwarten: 
 

Schutzgut Baubedingt Anlage- und Betriebsbedingt 

Klima 

▪ Veränderung der Regulations-
funktion im Klimahaushalt durch 
Nutzungsänderung (Versiege-
lung) 

▪ Verlust von Bereichen mit bioklimatischer Ausgleichs-
funktion durch Versiegelung 

▪ Veränderung der Temperaturverhältnisse innerhalb 
des Baugebietes 

▪ Verringerung der kaltluftbildenden Fläche 
▪ Veränderung der bioklimatischen Situation im Bereich 

des Vorhabens durch prozessbedingte Wärmeentwick-
lung 

▪ Veränderung der Strahlungs- und Strömungsverhält-
nisse 

 

Durch die geplanten Baumaßnahmen ergeben sich kleinklimatische Veränderungen. Die Zunahme 
der Bodenversiegelung bewirkt einerseits einen Temperaturanstieg, da sich Stein- und Asphaltflä-
chen stärker aufheizen als vegetationsbedeckte Flächen. Zum anderen nimmt die Luftfeuchtigkeit 
aufgrund mangelnder Verdunstungsmöglichkeiten ab, da das Niederschlagswasser durch die Ver-
siegelung schnell oberflächlich abgeführt wird. 
In Anbetracht der bereits vorhandenen großflächigen Versiegelung und dem Grad, der an Neuver-
siegelung hinzukommt, insbesondere im erweiterten Teilbereich an der „Oberen Schweizerhütte“, 
ist der Eingriff in das Schutzgut als weniger erheblich einzustufen. 
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 Landschaft 
Der erweiterte Teilbereich an der Skisport-Halle weist als intensiv genutzte Sportanlage nur eine 
mittlere Landschaftsbildqualität auf. Die „Obere Schweizerhütte“ fügt sich aufgrund ihrer Bauweise 
sehr gut in das lokale Landschaftsbild ein, wodurch sich eine hohe Landschaftsbildqualität ergibt. 
Folgende bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind durch das Vorhaben zu erwarten: 
 

Schutzgut Baubedingt Anlage- und Betriebsbedingt 

Landschafts-
bild 

▪ Eigenartsverlust infolge von 
Flächeninanspruchnahmen für 
Baustelleneinrichtungen, La-
ger- und Abstellflächen 
▪ Staubentwicklung 

▪ Eigenartsverlust durch Inanspruchnahme von Teilen 
von Landschaftsbildräumen 

▪ Veränderung der Sichtbarkeitsbeziehungen 
▪ Staubentwicklung 

 

Die geplanten Baumaßnahmen beinhalten im erweiterten Teilbereich an der Skisport-Halle die Er-
weiterung des vorhandenen Schneedepots sowie die potentielle Erweiterungsmöglichkeit an der 
Pumpstation PS 300. Im sonstigen Sondergebiet „Pension und Schlaftonnen“ (Obere Schweizer-
hütte) sind kleinflächigere Versiegelungen vorgesehen, wie bspw. die Errichtung von Schlaftonnen 
und einer Gartensauna sowie dafür notwendiger Nebenanlagen (Sanitärgebäude). Anzulegende Er-
schließungswege sollen eine naturverträgliche Befestigung aus wasser- und luftdurchlässigen Ma-
terialien erhalten (z.B. Holzhackschnitzel (nachwachsender Rohstoff – 1. Wahl), Schotterrasen oder 
wassergebundene Decke unter Berücksichtigung der Körnung). 
 

Aufgrund der bereits vorhandenen Vorprägung des Geländes an der Skisport-Halle als Sportstand-
ort, sind keine wesentlichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch die geplanten Bau-
maßnahmen zu erwarten. Dies gilt auch für den Bereich an der „Oberen Schweizerhütte“. Die dort 
vorgesehenen Baumaßnahmen zur Erweiterung des touristischen Angebots stellen ebenfalls keine 
wesentliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar. Der Eingriff in das Schutzgut wird daher 
als weniger erheblich bewertet. 
 

 Wirkungsgefüge 
Durch die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern haben negative Auswirkungen auf ein 
Schutzgut auch Auswirkungen auf die anderen Schutzgüter. Folgende bau-, anlage- und betriebs-
bedingte Auswirkungen sind durch das Vorhaben zu erwarten: 
 

Schutzgut Baubedingt Anlage- und Betriebsbedingt 

Wechsel-
wirkun-
gen 

▪ Bodenverdichtung 
▪ Versiegelung 
▪ Abgrabungen 
▪ Aufschüttungen 
▪ Zusätzliche Schadstoffein-

träge durch LKW-Verkehr 
▪ Lärmbeeinträchtigungen 
▪ Zerschneidungen 
▪ Änderung des Bodengefü-

ges und der Oberfläche 
▪ Stoffeinträge 
▪ Veränderung der Grundwas-

serneubildung durch Boden-
verdichtung und Versiege-
lung 
▪ Gefahr von Schadstoffeinträ-

gen durch Baumaschinen, 
insbesondere nach Abtrag 
schützender Deckschichten 
▪ beschleunigter Oberflächen-

abfluss 
 
 
 
 
 

▪ Verlust von Lebensräumen 
▪ Funktionsverlust von Habitaten durch Lebensraumverkleine-

rung  
▪ Schadstoffbelastung 
▪ Zerschneidungswirkungen durch Fahrzeugverkehr und Be-

bauung 
▪ Beunruhigungen durch Lärmbelastung, Erschütterungen, Be-

leuchtung 
▪ Gefahr von Tierverlusten durch Kollisionen 
▪ Änderungen der Standortfaktoren durch Staubablagerungen 

und Wärmeentwicklung  
▪ Überbauung 
▪ Inanspruchnahme gewachsener Bodenstrukturen 
▪ Verlust von Boden / Bodenfunktionen 
▪ Stoffeinträge durch Verkehr 
▪ Veränderung der Grundwasserneubildung durch Bodenver-

dichtung und Versiegelung 
▪ Veränderung des Abflussregimes 
▪ Gefahr von Schadstoffeinträgen durch Sickerwasser 
▪ Verlust von Bereichen mit bioklimatischer Ausgleichsfunktion 

durch Versiegelung 
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▪ Veränderung der Regulati-
onsfunktion im Klimahaus-
halt durch Nutzungsände-
rung (Versiegelung) 
▪ Eigenartsverlust infolge von 

Flächeninanspruchnahmen 
für Baustelleneinrichtungen, 
Lager- und Abstellflächen 
▪ Staubentwicklung 

▪ Veränderung der Temperaturverhältnisse innerhalb des Bau-
gebietes 

▪ Verringerung der kaltluftbildenden Fläche 
▪ Veränderung der bioklimatischen Situation im Bereich des 

Vorhabens durch prozessbedingte Wärmeentwicklung 
▪ Eigenartsverlust durch Inanspruchnahme von Teilen von 

Landschaftsbildräumen 
▪ Veränderung der Sichtbarkeitsbeziehungen  
▪ Staubentwicklung 

 

Ökosystembezogene Wirkungsbeziehungen im Wirkungsgefüge der Umwelt werden durch die mög-
liche Bebauung gestört.  
So wird die Fauna durch die geplanten Baumaßnahmen aus ihrem angestammten Lebensraum ver-
drängt. Insbesondere bodengebundene Arten erleiden einen Habitatverlust, können aber auf die 
benachbarten Waldflächen ausweichen. Die teilweise stattfindende Versiegelung von Offenlandflä-
chen führt zu einem höheren Oberflächenabfluss, der Boden kann seine Funktionen als Filter, Puffer 
und Speicher nicht mehr ausüben. Damit ist der zu erwartende Eingriff für das Schutzgut als erheb-
lich anzusehen. 
 
 
2.2.2 Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b) BauGB 

 
Natura 2000 - Gebiete 
Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB) 

 
  FFH- Gebiete 
Das FFH-Gebiet Nr. 106 „Mittlerer Thüringer Wald westlich Oberhof“ liegt westlich der erweiterten 
Teilbereiche in mindestens 500 m Entfernung (vgl. Abbildung 18). Es ist nicht durch die Planung 
betroffen. 
 
  EG-Vogelschutzgebiete 
Das EG-Vogelschutzgebiet Nr. 25 „Mittlerer Thüringer Wald westlich Oberhof“ liegt deckungsgleich 
mit dem FFH-Gebiet Nr. 106 westlich der erweiterten Teilbereiche in mindestens 500 m Entfernung 
(vgl. Abbildung 19). Es ist nicht durch die Planung betroffen. 
 
  Weitere Schutzgebiete  
 

Naturschutzgebiete 
Es ist kein Naturschutzgebiet durch die Planung betroffen. 
 

Naturpark 
Das Plangebiet liegt im Naturpark Nr. 5 „Thüringer Wald“. Da die Regelungen des Naturparks „Thü-
ringer Wald“ diesbezüglich nicht einschlägig sind, sind durch die Planung keine Auswirkungen zu 
erwarten.  
 

Landschaftsschutzgebiet  
Das Landschaftsschutzgebiet „Thüringer Wald“ hat den Charakter eines großräumigen Fremden-
verkehrsgebietes. Es grenzt an den erweiterten Teilbereich an der Skisport-Halle an.  
Der Teilbereich PST 2.2 des sonstigen Sondergebietes „Pension und Schlaftonnen“ (Obere Schwei-
zerhütte) liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes (vgl. Abbildung 20). Damit berührt die Teil-
fläche die Verbote gemäß § 22 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 36 Abs. 4 Nr. 1 und 4 ThürNatG, 
baugenehmigungspflichtige Anlagen auf nicht baulich genutzten Grundstücken zu errichten und 
Wald umzuwandeln.  
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Die Prüfung durch das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, Abt. 3 Naturschutz und 
Landschaftspflege, ob die Unterschutzstellung oder der Landschaftspflegeplan des Landschafts-
schutzgebietes eine den o. g. Verboten entgegenstehende Regelung im Sinne des § 36 Abs. 4 Thür-
NatG enthalten, ergab Folgendes: 
„[…] Gemäß Abschn. II Ziff. 1 des Unterschutzstellungsbeschlusses ist es unzulässig, den Charakter 
der Landschaft zu verändern. Für Hoch- und Tiefbauten besteht ein Zustimmungsvorbehalt der Na-
turschutzbehörde. Dazu zählen u. a. Ferien- und Sportanlagen. Für die Erteilung der Zustimmung 
analog der Erlaubnis gern. § 22 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 36 Abs. 5 Satz 3 ThürNatG ist 
aktuell die untere Naturschutzbehörde (Landratsamt) zuständig. Voraussetzung ist die Vereinbarkeit 
des Vorhabens mit den Schutzzielen des Landschaftsschutzgebietes. Zunächst sollte jedoch geprüft 
werden, ob der Überschneidungsbereich der Planung „Oberen Schweizerhütte“ mit dem LSG zu-
rückgenommen und die geplante Bebauung alternativ auf Flächen auf demselben Flurstück in nord-
westlicher Richtung, für die der Schutzstatus des LSG aufgehoben wurde, realisiert werden kann. 
Dort befinden sich auch bereits größere Waldblößen.  
Kommen die Alternativflächen außerhalb des LSG nicht zum Tragen, kann die örtlich zuständige 
untere Naturschutzbehörde die Erteilung der o. g. Genehmigung der geplanten Anlagen im LSG 
prüfen. […]“. 
 

Somit erfolgte zunächst eine Prüfung der zuvor genannten Alternativfläche. Diese scheidet jedoch 
aus, da die schutzbedürftige Nutzung (Schlaftonnen) nicht weiter nach Nordwesten ausgedehnt wer-
den kann. Die Gründe liegen dabei im Immissionsschutz.  
 

Eine weitere Nutzungsintensivierung durch schutzbedürftige Nutzungen kann über die im Bebau-
ungsplan enthaltenen Immissionspunkte (IP 1 und IP 2) nicht erfolgen, da die zulässigen Grenzwerte 
nicht mehr eingehalten werden können. Zu berücksichtigende Emissionen kommen u. a. von der 
Fläche FFV 3. Hierzu sind weitere Aussagen unter Immissionskontingente für die Immissionspunkte 
(IP) 1 und 2 enthalten. Auch die Lichtimmissionen, welche von der Rennschlitten- und Bobbahn und 
vom Fallbachhang einwirken können, würden dabei nicht unerheblich ansteigen. Darüber hinaus 
werden zusätzliche Einwirkungen durch Lärm- und Lichtimmissionen vom Parkplatz 2 erwartet. Aus 
diesen Gründen kann die schutzbedürftige Nutzung (Schlaftonnen) aus dem Teilbereich SO PST 
2.2 nicht nach Nordwesten verlagert werden. 
 

Um die Teilfläche PST 2.2 entsprechend nutzen zu können, muss daher eine landschaftsschutz-
rechtliche Erlaubnis beantragt werden. Die Erteilung wurde unter Berücksichtigung folgender Bedin-
gungen durch die zuständige Naturschutzbehörde (Landratsamt Meiningen) zwischenzeitlich bereits 
in Aussicht gestellt: 
 

1. Es besteht Baurecht nach den Regelungen des BauGB; 
2. Der betroffene Bereich wird durch den Bauherren erworben; 
3. Das erworbene Grundstück wird mit dem Grundstück der „Oberen Schweizerhütte“ vereinigt; 
4. Größe, Art und Anzahl der geplanten Schlaftonnen im Teilbereich SO PST 2.2 müssen sich in das 
Landschaftsschutzgebiet einfügen; 
5. Die zulässigen Nutzungen sind zu konkretisieren und die Fällung von Bäumen sind zu minimieren. 
 

Um der Lage im Landschaftsschutzgebiet (sowie auch innerhalb einer Trinkwasserschutzzone) 
Rechnung zu tragen, werden daher im Entwurf zur 2. öffentlichen Auslegung für die bis dato unbe-
rührten Landschaftsbereiche im sonstigen Sondergebiet „Pension und Schlaftonnen“ (Obere 
Schweizerhütte; SO PST 2.1, 2.2 und 3) Festsetzungen zum Boden- und Wasserschutz getroffen. 
So dürfen Wege hier ausschließlich wasser- und luftdurchlässig hergestellt werden (bspw. mit Holz-
hackschnitzeln (nachwachsender Rohstoff – 1. Wahl), Schotterrasen oder wassergebundener Decke 
unter Berücksichtigung der Körnung).  
 

Biosphärenreservat 
Es ist kein Biosphärenreservat durch die Planung betroffen.  
 

Nationalpark 
Es ist kein Nationalpark durch die Planung betroffen.  
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Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 ThürNatG 
Innerhalb der erweiterten Teilbereiche selbst sind keine gesetzlich geschützten Biotope vorhanden 
(vgl. Abbildung 21). Südlich an den erweiterten Teilbereich der „Oberen Schweizerhütte“ angren-
zend, befindet sich ein Komplex aus 5 verschiedenen, gesetzlich geschützten Biotopen (Nr. 1 - Berg-
wiese, Nr. 2 - Feuchtgrünland, Nr. 3 - Borstgrasrasen, Nr. 4 - Quelle, Nr. 5 - Borstgrasrasen). Eine 
Beeinträchtigung der Biotope durch die geplanten Baumaßnahmen im nördlichen und östlichen Au-
ßenbereich der „Oberen Schweizerhütte“ sind nicht zu erwarten. 
 

Wasserschutzgebiete / Überschwemmungsgebiete 
Die erweiterten Teilbereiche liegen vollständig in der Schutzzone III eines ausgewiesenen 
Trinkwasserschutzgebietes (Beschluss 50/9/73 vom 09.05.1973 des Rates des Kreises Suhl) bzw. 
in der Schutzzone IIIA und IIB (siehe grüne Pfeile) des in der Revision befindlichen Trink-
wasserschutzgebietes für die Ohratalsperre (vgl. Abbildung 22).  
 

Exkurs: Besondere Anforderungen aufgrund der Lage innerhalb von Wasserschutzgebieten 
In den letzten Jahren hat in der Gemarkung Oberhof für die Entwicklung der Sportanlagen und tou-
ristischen Einrichtungen ein großer Flächenverbrauch stattgefunden. Grundsätzlich ist es notwen-
dig, Maßnahmen für den Schutz des Trinkwassers umzusetzen, da sich Teilbereiche der Gemarkung 
Oberhof in den Wasserschutzzonen II und III befinden. 
 

Die Trinkwassertalsperre Ohra ist die größte Wassergewinnungsanlage für die öffentliche Trinkwas-
serversorgung in Thüringen und deckt etwa ein Fünftel des gesamten Bedarfs im Freistaat Thürin-
gen. Sie versorgt zu einem erheblichen Anteil die Bevölkerung in den Städten Gotha, Arnstadt, Er-
furt, Weimar, Jena und Sömmerda. Der Schutz der Gewässer im Wasserschutzgebiet ist deshalb 
von besonderer Bedeutung (Quelle: Stellungnahme THÜRINGER FERNWASSERVERSORGUNG vom 
29.04.2021). 
 

Zusätzliche Versiegelungen führen zu einem schnelleren und höheren Abfluss von Regenwasser im 
bebauten Bereich bei Starkniederschlagsereignissen. Aufgrund erwarteter klimatischer Veränderun-
gen wird mit einer Zunahme solcher Ereignisse gerechnet. Aus diesem Grund und aufgrund des 
ohnehin schon relativ großen Anteils versiegelter Flächen ist die vorhandene Regenentwässerung 
in Zusammenarbeit mit dem Abwasserbeseitigungspflichtigen zu ertüchtigen. In der Vergangenheit 
kam es bereits durch die Regenentwässerung zu Erosionserscheinungen im Abstrombereich von 
Regenentwässerungen. Dies muss zukünftig verhindert werden, da es in der Ohra-Talsperre zu ei-
nem messbar verstärkten Eintrag von Feinsedimenten und Nährstoffen kam, welche die Rohwas-
serqualität verschlechtern (Quelle: Stellungnahme UNTERE WASSERBEHÖRDE zum FNP Oberhof vom 
19.01.2021). Die Situation hat sich in jüngster Zeit weiter verschärft, da die Erosion in dem überwie-
gend aus Fichtenmonokulturen bestehenden Einzugsgebiet aufgrund von Waldschäden zunimmt. 
 

Generell kann eine Verunreinigung des Wasserkörpers einer Trinkwassertalsperre über unter-
schiedliche Fließwege erfolgen. Auf einem Grundstück anfallendes verunreinigtes Niederschlags-
wasser oder bei einem Unfall austretende wassergefährdende Stoffe können direkt an der Erdober-
fläche in die Talsperre abfließen oder auch indirekt nach dem Versickern als oberflächennaher Zwi-
schenabfluss in die Talsperre gelangen. 
 

Anfallende Abwässer sind aus dem Wasserschutzgebiet zu leiten, weil die Ablaufkonzentrationen 
des Phosphors von kommunalen Kläranlagen, auch wenn diese nach dem Stand der Technik be-
trieben werden (ca. 0,1 mg/l), höher liegen, als dies für einen guten Zustand eines Standgewässers 
erforderlich ist (< 10 µg/l). Des Weiteren wird durch die Untere Wasserbehörde der Vorschlag ge-
macht, Verkehrswege so auszubauen, dass bei Unfällen wassergefährdende Stoffe sicher zurück-
gehalten werden, damit sie nicht in die Ohra-Talsperre gelangen können (Quelle: Stellungnahme 
UNTERE WASSERBEHÖRDE zum FNP Oberhof vom 19.01.2021). 
 

Daher muss ein den aktuellen Herausforderungen entsprechendes Regenwassermanagement als 
Ziel umgesetzt werden. Dieses basiert auf dem längerfristigen Rückhalt von Regenwasser in der 
Fläche, in der es auftrifft und in Rückhaltebecken. Dadurch wird zum einen die Abflussdynamik bei 
Starkniederschlägen verringert, da sich die Verweildauer an oder nahe der Oberfläche verlängert 
und der Abfluss bzw. die Versickerung sich verzögert (Stichwort „Schwammstadt“). 
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Zum anderen wird durch die Filtrationswirkung des Bodens ein Rückhalt von Trübungspartikeln (wie 
z.B. Phosphor) erreicht, was wiederum für das Trinkwasser der Talsperren erforderlich ist. 
Eine Regenwasserbewirtschaftung im Sinne verbesserter Rückhaltung des Wassers entlastet Ka-
nalisation und Fließgewässer und unterstützt den natürlichen Wasserkreislauf vor Ort. Gleichzeitig 
verbessert es Mikroklima und Bodenleben und trägt zur Lebensraumvielfalt bei (Quelle: THÜRINGER 

FERNWASSERVERSORGUNG zum FNP Oberhof vom 17.11.2021 und https://www.lfu.bayern.de/na-
tur/aussenanlagen_lfu_augsburg/ ressourcenschutz/regenwassermanagement/index.htm; Aufruf 
am 05.09.2022). 
 

Bezugnehmend auf diese Lage im Trinkwasserschutzgebiet sind folgende Hinweise zwingend zu 
beachten: 
 

▪ Das Plangebiet ist an die öffentliche Abwasserbeseitigung anzuschließen. 
▪ Alle anfallenden Abwässer von Verkehrsflächen sind aus dem Wasserschutzgebiet herauszuleiten oder ent-

sprechend dem Stand der Technik zu behandeln. 
▪ Der Neubau, die wesentliche Änderung, der Aus- oder Umbau von bestehenden Straßen oder Wegen, hat 

die für die Schutzzone III und II von Schutzgebieten zum Schutz von Trinkwassertalsperren maßgeblichen 
Anforderungen der "Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten" (RiSt-
Wag) in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten. 
▪ Die Verwendung von Streustoffen zum Einsatz im Winterdienst, die nicht den Anforderungen der TL-Streu 

(Technische Lieferbedingungen für Streustoffe des Winterdienstes) entsprechen, ist verboten. 
▪ Zur Beschneiung darf nur Wasser ohne Zusätze verwendet werden. Bei der Beschneiung sowie bei der 

Präparation der Strecke sind Schnee stabilisierende Zusätze grundsätzlich verboten. 
▪ Abwasserleitungen müssen dem von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 

e.V. herausgegebenen Arbeitsblatt DWA-Arbeitsblatt A 142 „Anforderungen an Abwasserkanäle und -Ieitun-
gen in Wassergewinnungsgebieten“ für die für Schutzzone III genannten Anforderungen entsprechen. 
▪ Die Errichtung oder Erweiterung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, einschließlich 

wassergefährdender Abfälle, nach § 62 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), ist verboten. Das Verbot gilt 
nicht für oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C sowie unterirdische Anlagen der Gefährdungs-
stufen A und B der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), bei 
denen die Anforderungen der AwSV für Anlagen in der Schutzzone III von Wasserschutzgebieten eingehal-
ten sind, das Verbot gilt ferner nicht für die Lagerung von wassergefährdenden Haushaltschemikalien in 
geschlossenen Verkaufsräumen des Einzelhandels sowie im privaten Haushalt und vergleichbaren Anwen-
dungsfällen (zum Beispiel in Gaststätten und Büros), sofern die Stoffe in haushaltsüblichen, transportzuge-
lassenen Behältern oder Verpackungen gelagert werden. 
▪ Schmutzwasser und verunreinigtes Niederschlagswasser sind aus dem Einzugsgebiet der Ohratalsperre 

herauszuleiten. Die Behandlung und Ableitung von Abwässern hat entsprechend den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik und bei Einleitung in einen Zufluss zur Ohratalsperre entsprechend dem Stand der Tech-
nik zu erfolgen. Der Bauherr hat im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen: a) wohin das Abwasser ab-
geleitet wird und b) das Verfahren der Abwasserbehandlung. 

 

Im Rahmen des Entwurfs zur 2. öffentlichen Auslegung wird in den Bebauungsplan unter HINWEISE 
Pkt. 2 „Hinweise zum Schutz des Wasserschutzgebietes der Trinkwassertalsperre Ohra“ Folgendes 
hinzugefügt: 
▪ Die Betriebsstraßen im Bereich der Rennschlitten- und Bobbahn sind durch Verkehrsleiteinrichtungen gegen 

Individualverkehr zu sichern. 
▪ Zur Absicherung der zusätzlichen Aufgaben in Bezug auf den Gewässerschutz in der Feuerwehr Oberhof ist 

die Beschaffung von zusätzlicher Ausrüstung (Abdichtungsmaterialien für wassergefährdende Stoffe) erfor-
derlich. 

 

Bei Berücksichtigung der zuvor dargelegten Hinweise, kann davon ausgegangen werden, 
dass Gefährdungen des Wasserschutzgebietes vermindert werden. Eine Prüfung bezüglich 
der Beachtung muss im Baugenehmigungsverfahren erfolgen!  
 
Weitere Hinweise, die im Rahmen des Bauantrages bzw. Befreiungsverfahrens zu beachten 
sind, sind in Pkt. 5.5 Besondere Vorkehrungen bezüglich der Lage in einer Trinkwasser-
schutzzone / Festsetzungen zum Boden- und Wasserschutz der Begründung enthalten. 
 
Überschwemmungsgebiete sind durch die Planung nicht betroffen. 
 

https://www.lfu.bayern.de/natur/aussenanlagen_lfu_augsburg/%20ressourcenschutz/regenwassermanagement/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/natur/aussenanlagen_lfu_augsburg/%20ressourcenschutz/regenwassermanagement/index.htm
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2.2.3 Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7c) BauGB 
 

 Mensch, Bevölkerung, Gesundheit 
 

Immissionen/Emissionen 
Die Empfindlichkeit des Menschen gegenüber beeinträchtigenden Effekten wie z. B. Emissionen 
(Geräusche/Lärm/Luftverschmutzung/Staub/Geruch) ist grundsätzlich als sehr hoch zu bewerten.  
 
Lärm 
Die beiden erweiterten Teilbereiche sind bezüglich auftretender Immissionen / Emissionen unter-
schiedlich zu betrachten und zu bewerten.  
Der Teilbereich an der Skisport-Halle erzeugt selbst Emissionen (z.B. Pumpstation und Kühlanlagen 
der Skisport-Halle). Des Weiteren sind die angrenzenden Sportnutzungen (Rennschlitten- und Bob-
bahn, Fallbachhang, Bikepark, Biathlon-Arena) sowie der vorhandene Verkehr bezüglich auftreten-
der Lärmemissionen mit einzubeziehen.  
Dagegen handelt es sich beim erweiterten Teilbereich Obere Schweizerhütte um jene schützens-
werte Nutzung (Pension / Restaurant), für die Grenzwerte einzuhalten sind, um weiterhin gesunde 
Wohn- und Lebensverhältnisse gewährleisten zu können.  
Gleiches gilt für das „Baufeld 7“ des südwestlich an die Skisport-Halle angrenzenden Bebauungs-
planes „Tourismus- und Sportzentrum Grenzadler“, welches für Beherbergungseinrichtungen zuläs-
sig ist. 
Aufgrund des Vorhandenseins schutzwürdiger Nutzungen ist eine Prüfung der Einhaltung der 
Grenzwerte zum Schallschutz bzw. die eventuell notwendige Festlegung von Schallschutzmaßnah-
men erforderlich, da eine Einhaltung der zulässigen Grenzwerte nicht garantiert werden kann. 
 
Licht 
Die Rennschlittenbahn besitzt eine Bahnbeleuchtung, des Weiteren befinden sich Flutlichtmasten 
entlang der Bahn sowie am Fallbachhang. Eine Erneuerung der Beleuchtung ist vorgesehen.  
Da das Licht zu den Immissionen im Sinne des § 3 BImSchG gehört, sind im Rahmen des Bebau-
ungsplanes auch mögliche Belastungen auf den Menschen (vor allem im Teilbereich der „Oberen 
Schweizerhütte“) durch Lichtemissionen gutachterlich zu prüfen. Auch hier ist eine Beeinträchtigung 
des Schutzgutes nicht auszuschließen. 
Folgende bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind durch das Vorhaben zu erwarten: 
 

Schutzgut Baubedingt Anlage- und Betriebsbedingt 

Mensch / 
Immissio-
nen 

▪ Lärm durch Bautätigkeit und Bau-
fahrzeuge 
▪ Schadstoff- und Staubbelastung 

durch Bautätigkeit und Bauverkehr 
▪ Nutzung von Abschnitten öffentli-

cher Wege als Baustraße 
▪ Beleuchtung der Baustelle in den 

Früh- und Abendstunden 

▪ Lärm- und Staubbelastung durch Verkehr 
▪ Nutzung von Abschnitten öffentlicher Wege als Zu-

fahrtsstraße 
▪ Signalgeräusche und Lautsprecherdurchsagen 

während Wettkampf- und Trainingsbetrieb 
▪ Betrieb der Sportstätten durch technische Anlagen 
▪ Beleuchtung der Sportstätten in den Früh- und 

Abendstunden 
 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion 
Der erweiterte Teilbereich an der Skisport-Halle besitzt aufgrund seiner Funktion als reine Sport- 
und Freizeitanlage keine Wohnfunktion. Allerdings grenzt südwestlich an die Skisport-Halle der Be-
bauungsplan „Tourismus- und Sportzentrum Grenzadler“ an. Da im Baufeld 7 Beherbergungsein-
richtungen zulässig sind, dürfen lärmtechnische Grenzwerte durch geplante Vorhaben im erweiter-
ten Teilbereich an der Skisport-Halle nicht überschritten werden. 
Die „Obere Schweizerhütte“ im erweiterten Teilbereich Obere Schweizerhütte ist als schutzbedürf-
tige Nutzung einzustufen.  
Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich östlich des erweiterten Teilbereichs Obere 
Schweizerhütte (Wohnhäuser an der „Crawinkler Straße“) in ca. 670 m Entfernung bzw. südöstlich 
(Wohnhäuser an der „Tambacher Straße“; vgl. Abbildung 24) in ca. 910 m Entfernung.  

r  
„Crawinkler Straße“ 
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Aufgrund der Lage abseits des Ortszentrums von Oberhof inmitten ausgedehnter Waldflächen, er-
folgt keine Beeinträchtigung der Wohn- und Wohnumfeldfunktion der Ortslage Oberhof durch die 
hinzugekommenen Teilbereiche. 
Folgende bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind durch das Vorhaben zu erwarten: 
 

Schutzgut Baubedingt Anlage- und Betriebsbedingt 
Mensch / 
Wohn- und 
Wohnum-
feldfunk-
tion 

▪ Lärm durch Bautätigkeit und Baufahrzeuge 
▪ Schadstoff- und Staubbelastung durch Bautä-

tigkeit und Bauverkehr 
▪ Nutzung von Abschnitten öffentlicher Wege 

als Baustraße 

▪ Lärm- und Staubbelastung durch Verkehr  
▪ Geräuschemissionen durch Leistungs-

sport- und touristische Nutzung 
▪ Geräuschemissionen durch Betrieb tech-

nischer Anlagen 
 

Aufgrund des Vorhandenseins schutzwürdiger Nutzungen „Pension und Schlaftonnen“ (Obere 
Schweizerhütte), zulässige Beherbergungseinrichtungen des Bebauungsplans „Tourismus- und 
Sportzentrum Grenzadler“ - Baufeld 7) innerhalb des Geltungsbereichs bzw. im direkten Umfeld, 
sind potentielle Beeinträchtigungen der Wohn- und Wohnumfeldfunktion gutachterlich zu untersu-
chen, da ein pauschaler Ausschluss nicht erfolgen kann. 
 
Erholungsfunktion 
Die erweiterten Teilbereiche an der Skisport-Halle und der Obere Schweizerhütte besitzen aufgrund 
der vorhandenen intensiven Sport- und Tourismus- sowie Gastronomienutzung einen hohen Erho-
lungs- und Freizeitwert.  
So kann selbst aktiv Sport getrieben werden (Skilanglauf in der Skisport-Halle, Alpinski auf dem 
Fallbachhang, Mountainbiking auf den Bike-Trials, Gästebobfahrten auf der Rennrodelbahn usw.), 
es finden aber auch international bedeutende Sportveranstaltungen statt (Rennrodel-Weltcup). Und 
schließlich handelt es sich bei der „Oberen Schweizerhütte“ um ein bekanntes und beliebtes Aus-
flugsziel für Touristen mit Gastronomiebetrieb und Übernachtungsmöglichkeit. 
Folgende bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind durch das Vorhaben zu erwarten: 
 

Schutzgut Baubedingt Anlage- und Betriebsbedingt 
Mensch / 
Erholungs-
funktion 

▪ Lärm durch Bautätigkeit und Baufahrzeuge 
▪ Schadstoff- und Staubbelastung durch Bautä-

tigkeit und Bauverkehr 

▪ Lärm- und Staubbelastung durch Verkehr 
▪ Nutzung von Abschnitten öffentlicher 

Wege als Zufahrtsstraße 
 

Mit den geplanten Baumaßnahmen - insbesondere an der „Oberen Schweizerhütte“ (Errichtung von 
Schlaftonnen, Gartensauna, naturverträgliche Befestigung der Erschließungswege) - erfolgt eine 
Steigerung des vorhandenen Erholungs- und Freizeitwertes. 
 
Bevölkerung insgesamt 
Auswirkungen auf die Bevölkerung angrenzender Ortsbereiche durch die Planung sind momentan 
nicht bekannt. 
 

Der Eingriff in das Schutzgut wird insgesamt als weniger erheblich eingestuft. 
 
 

2.2.4 Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7d) BauGB 
 
 Kulturgüter 

Das Gebäude der „Oberen Schweizerhütte“ steht unter Denkmalschutz. Baumaßnahmen am Denk-
malbestand sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht geplant, jedoch mit der Einbeziehung in den 
Bebauungsplan möglich. Der Status quo bleibt somit bis auf weiteres auch erhalten. Im Zuge von 
möglichen Baumaßnahmen am Gebäude der „Oberen Schweizerhütte“ sind die Denkmalschutzbe-
hörden entsprechend einzubeziehen. 
 
 Sonstige Sachgüter 

Sonstige Sachgüter sind nicht betroffen. 
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Folgende bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind durch das Vorhaben zu erwarten: 
 

Schutzgut Baubedingt Anlage- und Betriebsbedingt 
Kultur- und Sach-
güter 

▪ keine Auswirkungen ▪ keine Auswirkungen 

 
 
2.2.5 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Im Fall einer Nicht-Durchführung der geplanten Nutzungen der Bebauungsplanung ist davon auszu-
gehen, dass die bestehende Sportnutzung an der Skisport-Halle sowie die touristische Nutzung an 
der „Oberen Schweizerhütte“ weitergeführt werden. Damit lässt sich der Prognose-Null-Fall, wie in 
Kapitel 2.1 Bestandsaufnahme dargestellt, beschreiben. Bei Fortführung der vorhandenen Nutzun-
gen im Plangebiet ist keine Änderung des derzeitigen Zustands der Schutzgüter zu erwarten.  
 
 
2.2.6 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben / benachbarter Plangebiete 
Die Sportanlagen liegen westlich von Oberhof in ausreichender Entfernung zur Ortslage, so dass 
keine Auswirkungen des Vorhabens auf den Stadtkern zu erwarten sind (vgl. Abbildung 2). 
 

Der erweiterte Teilbereich der Skisport-Halle wurde im Entwurf zur öffentlichen Auslegung zum Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes „Rennschlitten- und Bobbahn“ hinzugefügt. Weiter westlich der 
Skisport-Halle befindet sich die Biathlon-Arena.  
Das Vorhandensein dieser zahlreichen Sportstätten für Sommer- und Wintersportaktivitäten an die-
sem Standort ist beabsichtigt.  
Oberhof besitzt eine lange Sporttradition, und um diese dauerhaft zu erhalten, werden Anstrengun-
gen unternommen, um die Sportstätten zukunfts- und damit konkurrenzfähig zu anderen Winter-
sportorten zu machen. Die Konzentration der Sportarten in diesem Bereich ist daher notwendig, eine 
Kumulierung geplanter Vorhaben an diesem Standort demzufolge nicht vermeidbar. 
 

Das, dem Bebauungsplan zur Verfügung stehende Schallschutzgutachten untersuchte etwaige auf-
tretende kumulierende Auswirkungen der vor Ort vorhandenen Vielzahl an Emittenten innerhalb und 
außerhalb des Plangebietes. Daraus ableitend wurden Vorgaben für das Plangebiet formuliert, wel-
che den Schutz der schutzwürdigen Nutzung sicherstellen sollen.  
 

Wie bereits unter Pkt. 2.2.3 Mensch – Immissionen / Emissionen erläutert, wurden textliche Festset-
zungen getroffen, die Emissions- und Immissionskontingente beinhalten, um die Einhaltung der ge-
setzlich vorgeschriebenen Grenzwerte für die umgebende schutzwürdige Nutzung sicher zu stellen. 
Auswirkungen aufgrund der kumulierenden Wirkung der bestehenden und geplanten Maßnahmen 
sind daher nicht zu erwarten (detaillierte Ausführungen siehe Begründung Pkt. 4.9 Immissionen / 
Emissionen und Pkt. 5.2 Art und Maß der baulichen Nutzung). 
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2.2.7 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 

Tabellarische Darstellung der zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre 
Bewertung 
 

Schutzgut mit 
Erheblichkeitsstufe 

Beurteilung der Umweltauswirkungen 

Mensch 
 Modernisierung (und damit Technisierung) der Sportanlagen zur Steige-

rung der Attraktivität; Anstieg des Quell- und Zielverkehrs 

Pflanzen 
 durch Versiegelung und Verdichtung Zurückdrängung und Verlust der 

Flora 

Tiere 
 durch Versiegelung und Verdichtung Störung der Fauna und z.T. Ver-

nichtung von Lebensraum 

Fläche  durch Versiegelung Verlust offener, unbebauter Freifläche 

Boden 
 durch Versiegelung und Verdichtung Verlust der Bodenfunktionen (Fil-

ter, Speicher, Puffer) 

Wasser 
 durch Versiegelung Verlust der Versickerungsfähigkeit und Speicherfä-

higkeit des Oberflächenwassers; Verringerung der Grundwasserneubil-
dungsrate und erhöhter Oberflächenwasserabfluss 

Luft  kleinklimatische Veränderungen (Temperaturanstieg durch Zunahme 
der Bodenversiegelung, Abnahme der Luftfeuchtigkeit aufgrund man-
gelnder Verdunstungsmöglichkeiten, da Niederschlagswasser durch 
Versiegelung schnell oberflächlich abgeführt wird) Klima 

Landschaft 
 durch geplante Baumaßnahmen geringfügige Änderungen des Land-

schaftsbildes 

Kulturgüter  keine 

Sachgüter  keine 

biologische Vielfalt 
 durch Bebauung und Verdrängung von Flora und Fauna Rückgang der 

biologischen Vielfalt 

Wechselwirkungen 
 durch Bebauung / Versiegelung Verschlechterung des Wirkungsgefüges 

zwischen den Schutzgütern 

 

sehr erheblich erheblich weniger erheblich nicht erheblich 

 

Gesamtbewertung  weniger erheblich 

 

Tabelle 4: Tabelle der zu erwartenden Umweltauswirkungen (eigene Darstellung) 
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2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich der nachtei-
ligen Auswirkungen (Anlage Nr. 2c) 

 

2.3.1 Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB 
 

 Schutzgut Tiere 
 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
 

Sowohl im erweiterten Teilbereich an der Skisport-Halle als auch im Bereich der „Oberen Schwei-
zerhütte“ wurden die Eingriffsvorhaben auf das notwendige Mindestmaß begrenzt.  
So erfolgt an der Skisport-Halle die geplante Erweiterung des vorhandenen Schneedepots nur bei 
Bedarf und im Zuge des Rückbaus der Wettkampf- und Trainingsstrecken, die bereits in einem se-
paraten Projekt bilanziert und kompensiert wurden (Projekt: „Weiterentwicklung der Biathlonarena 
„Am Grenzadler“ in Oberhof“, Juni 2020, PLANUNGSBÜRO FÜR LANDSCHAFTSGESTALTUNG UND FREI-

ANLAGEN NEUBERT). Die dort bereits vorhandene Versiegelung wird in diesem Fall dann nur gering-
fügig erweitert. Gleiches gilt für die Pumpstation PS 300. Sie wurde ebenfalls im Rahmen des o.g. 
Projektes separat bilanziert und kompensiert, so dass im Bebauungsplan nur eine Pufferfläche von 
101 m² für kurzfristige Umplanungen verfügbar gemacht werden soll. 
An der „Oberen Schweizerhütte“ werden als Verminderungsmaßnahme die geplanten Erschlie-
ßungswege im Außengelände in naturverträglicher Bauweise, das heißt, wasser- und luftdurchlässig 
hergestellt. Die weiteren geplanten Maßnahmen, wie die Errichtung von Schlaftonnen, Gartensauna, 
Sanitär- und Spielanlagen nehmen geringe Flächengrößen in Anspruch, um die Naturnähe des Au-
ßengeländes der Gastronomieeinrichtung nicht zu beeinträchtigen. 
 
Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes 
 

Im Folgenden werden zunächst die Kompensationsmaßnahmen aufgeführt, die im Rahmen des 
Bauantragsverfahrens für die Errichtung der Schneeerzeugung und der notwendigen Feuerwehrum-
fahrt an der Skihalle ermittelt wurden. Aufgrund der Dringlichkeit durch die Ausrichtung der Biathlon-
WM im Jahr 2023 in Oberhof war eine zeitnahe Errichtung zweckgebundener Bauanlagen notwen-
dig.  
Es handelt sich um die Maßnahmen A2, E5, E6, E7 und E8, die Entsiegelungs- und Pflanzmaßnah-
men an der „Alten Ohrdrufer Straße“ sowie dem „Stallweg“, die Entfernung invasiver Neophytenve-
getation sowie Entfichtungsmaßnahmen innerhalb von Hochmooren beinhalten (vgl. Abbildung 27). 
 

 
 

Abbildung 27: Luftbild mit Lage der 5 Ersatzmaßnahmen (Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN, Abbildung unmaßstäblich) 

Eingriffsort Oberhof 

Ausgleichsmaßnahme A2 - Entsiegelung „Alte Ohrdrufer 
Straße“ und Ersatzmaßnahme E 5 - Baumpflanzungen an 
der „Alten Ohrdrufer Straße“ (Gemarkung Oberhof, Flur 7, 
Flurstück 26) 
→ „Entsiegelung und Pflanzumaßnahmen an der „Alten 
Ohrdrufer Straße“ 

Ersatzmaßnahme E 6 – 
Flurstück 5/2, Flur 17, 
Gemarkung Oberhof  
→ Anlage einer Allee 
am „Stallweg“ (im Be-
reich des Forstarbeiter-
Denkmals) 

Ersatzmaßnahme E 7 – Flurstück 4/14, Flur 8,  
Gemarkung Oberhof  
→ Entfernung invasiver Neophyten 

Ersatzmaßnahme E 8 – Flurstück 1/10,  
Flur 18, Gemarkung Oberhof 
→ Entfichtung des „Petermoores“ 
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Ausgleichsmaßnahme A 2 – Entsiegelung „Alte Ohrdrufer Straße" 
Die naturschutzfachlich geeignetste Maßnahme zur Kompensation von Versiegelungen sind Entsie-

gelungsmaßnahmen. Eine solche Maßnahme ist 
an der „Alten Ohrdrufer Straße“ geplant, wo auf 
ca. 3.600 m² (1.200 m x 3 m) der vorhandene 
Asphalt (Biotoptyp 9216 - Wirtschaftsweg, Fuß- / 
Radweg versiegelt) zurückgebaut und ein Grün-/ 
Erdweg angelegt wird (vgl. Abbildungen 29 und 
30). Die Straße befindet sich nördlich des 
Eingriffsortes in ca. 1.500 m Entfernung (vgl. 
Abbildung 28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 28: Luftbild mit Lage des Plangebietes (rote Markierung) 
und der Ausgleichsmaßnahme A2  
(grüne Markierung; Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN, Abbildung un-
maßstäblich) 

 
Die Maßnahme erfolgt auf dem Flurstück 26 der Flur 7 der Gemarkung Oberhof auf einer Länge von 
ca. 1.200 m. 
 

 
Abbildungen 29 und 30: potentielle Entsiegelungsfläche „Alte Ohrdrufer Straße“ 
(Fotos: PLANUNGSBÜRO KEHRER & HORN, 11.09.2020) 

 
  

Entfernung  
ca. 2.200 m 

Eingriffsort an der Skihalle 

Ausgleichsmaßnahme A2  
(Gemarkung Oberhof, Flur 7, 
Flurstück 26) 
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Als Ausgleichsmaßnahme A 2 wird Folgendes festgesetzt: 
 

A 2 

Die „Alte Ohrdrufer Straße“ ist von der Weggabelung „Untere Schweizer Hütte“ in 
nördlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze von Oberhof vollständig zu entsiegeln und 
als Grün-/Erdweg anzulegen. Dies erfolgt auf dem Flurstück 26 der Flur 7 der Gemarkung 
Oberhof auf einer Fläche von ca. 3.600 m². Der geplante Grün-/Erdweg soll eine Breite 
von ca. 2,50 m aufweisen. 

 
 
Ersatzmaßnahme E 5 – Baumpflanzungen an der „Alten Ohrdrufer Straße“ 
 
Neben der geplanten Entsiegelung der „Alten Ohrdrufer Straße“ ist auch die Anpflanzung von 20 
Stück Laubbäumen vorgesehen. Es handelt sich bei der Straße um eine alte Allee (Biotoptyp 6320), 
deren Alleecharakter allerdings aufgrund abgängiger Bäume und fehlender Nachpflanzungen nur 
noch teilweise erkennbar ist. Mit der Bepflanzung der vorhandenen Lücken soll der Alleecharakter 
wieder erlebbar gemacht werden (vgl. Abbildungen 31 und 32).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildungen 31 und 32: lückiger Alleebestand an der „Alten Ohrdrufer Straße“ 
mit schematischer Darstellung der geplanten Baumpflanzungen (Foto: PLANUNGS-

BÜRO KEHRER & HORN, 11.09.2020) 
 
Als Ersatzmaßnahme E 5 wird Folgendes festgesetzt: 
 

E 5 

Auf dem Flurstück 26 der Flur 7 der Gemarkung Oberhof sind entlang der „Alten Ohrdru-
fer Straße“ 20 Stück Laubgehölze zu pflanzen. Es sind Hochstämme zu verwenden, 3 
x verpflanzt mit einem Stammumfang von 12-14 cm sowie Dreibock, Schilfmatte und 
Drahthose als Wildverbißschutz. Die Bäume sind in einem Abstand von 10 m bis 12 m 
in die vorhandenen Lücken entlang des Weges zu pflanzen (Festlegung des Baumstan-
dortes im Rahmen der Ausführung der Pflanzung) und 3 Jahre zu pflegen. 
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Ersatzmaßnahme E 6 – Anlage einer Allee am „Stallweg“ (im Bereich des Forstarbeiter-Denk-
mals) 
 
Im Rahmen dieser Ersatzmaßnahme ist auf dem Flurstück 5/2 der Flur 17 der Gemarkung Oberhof 
eine Allee am „Stallweg“ anzulegen. Die Maßnahme befindet sich südöstlich des Eingriffsortes in ca. 
1.650 m Entfernung (vgl. Abbildung 33). 
 

 
 

Abbildung 33: Luftbild mit Lage des Plangebietes (rote Markierung) und der Ersatzmaßnahme E 6  
(grüne Markierung; Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN, Abbildung unmaßstäblich) 

 
Die Maßnahme ist in Abstimmung mit dem Forstamt Oberhof wie folgt umzusetzen: 
▪ Alleecharakter auf den ersten 200 m danach lockerer Verband in vorhandenen Lücken 
▪ zu verwendende Arten mit Herkunftsgebiet sind: 

→ 50 x Rotbuche (Herkunftsgebiet 81012)  
→ 50 x Bergahorn (Herkunftsgebiet 80107) 
→ 50 x Eberesche (keine Herkunftsgebiete vorgegeben) 

▪ sollte Buche nicht beschaffbar sein, dann sollte diese Art durch Bergahorn ersetzt werden 
▪ Aufgrund der vorhandenen Höhenlage über 820 m NN, sind nur Herkünfte aus der montanen 

Herkunft zu empfehlen. Die kolline Herkunft ist weniger geeignet und nicht hart genug, den 
Witterungsextremem standzuhalten. 

 
Die geplante Allee befindet sich unweit des „Forstarbeiter-Denkmals“ am Rondell am vorgelagerten 
südlichen Ortseingang von Oberhof (vgl. Abbildung 34). Der Weg ist unversiegelt und bietet 
beidseitig Platz für die anvisierten Baumpflanzungen (vgl. Abbildungen 35 und 36). 
 

Eingriffsort an  
der Skihalle 

Entfernung  
ca. 1.650 m 

Ersatzmaßnahme E 6 –  
Anlage einer Allee am „Stallweg“ 
(Gemarkung Oberhof, Flur 17,  
Flurstück 5/2) 
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Abbildung 34: Luftbild mit Lage der Ersatzmaßnahme E 6  
(grüne Markierung; Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN, Abbildung unmaßstäblich) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildungen 35 und 36: Blick auf den „Stallweg“ mit beidseitigen Freiflächen für Baumpflanzungen 
(Fotos: PLANUNGSBÜRO KEHRER & HORN, 16.12.2020) 
 
Als Ersatzmaßnahme E 6 wird Folgendes festgesetzt: 
 

E 6 

Auf dem Flurstück 5/12 der Flur 17 der Gemarkung Oberhof sind entlang des „Stallwe-
ges“ (Nähe „Forstarbeiter-Denkmal“) Laubgehölze zu pflanzen. Der Alleecharakter ist 
auf den ersten 200 m herzustellen (Abstand zwischen den Bäumen sollte 10 m betra-
gen), danach ist ein lockerer Verband in den vorhandenen Lücken anzupflanzen.  
Es sind 50 Rotbuchen (Fagus sylvatica; Herkunftsgebiet 81012), 50 Bergahorn (Acer 
pseudoplatanus; Herkunftsgebiet 80107) sowie 50 Ebereschen (Sorbus aucuparia, 
keine Herkunftsgebiete vorgegeben) anzupflanzen. Sollte Rotbuche nicht beschaffbar 
sein, dann ist diese Art durch Bergahorn zu ersetzen. 
Es sind Hochstämme zu verwenden, 2 x verpflanzt mit einem Stammumfang von 12-14 
cm sowie Dreibock, Schilfmatte und Drahthose als Wildverbißschutz. Eine 3-jährige Fer-
tigstellungs- und Entwicklungspflege ist zu gewährleisten.  
Die Umsetzung der Maßnahme ist mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses Schmalkalden-Meiningen und dem Forstamt Oberhof im Rahmen der Ausführung 
abzustimmen. 

 
  

Rondell 

Landesstraße 3247 

Ersatzmaßnahme E6 

„Forstarbeiter-Denkmal“ 
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Hinweis 
Der 5. Geltungsbereich mit der Ersatzmaßnahme E6 ist nicht direkt von der Ferngasleitung (Erdgas-
leitung 441.15 – Neubau) sowie deren Schutzstreifen betroffen. Diese verläuft jedoch im Nahbereich 
der Ersatzmaßnahme (westlich der Ersatzmaßnahme). Daher sollte auch hier vor der Umsetzung 
der Maßnahme der Anlagenbetreiber (Ferngas Netzgesellschaft mbH) entsprechend darüber infor-
miert werden. Der Verlauf der Ferngasleitung ist als Grobtrasse auf dem Bebauungsplan (Plan 2 
von 2) im Zusammenhang mit dem 5. Geltungsbereich dargestellt. Weitere Informationen sind dem 
Pkt. „5.7 Technische Infrastruktur – Gasversorgung“ zu entnehmen. 
 
 
Ersatzmaßnahme E 7 – dauerhafte Entfernung invasiver Neophyten (Japanischer Stauden-
knöterich -Fallopia japonica) zur Verbesserung von Waldbiotopen 
 

Als invasive Neophyten werden Pflanzenarten bezeichnet, die die nicht von Natur aus in Europa 
heimisch sind. Sie gelangten als Samen oder Pflanze nach Mitteleuropa und konnten sich aufgrund 
geeigneter Umweltbedingungen in der freien Natur ansiedeln und ausbreiten. Damit verdrängen sie 
die einheimische Flora.  
Der Japanische Staudenknöterich (Fallopia japonica) stammt ursprünglich aus Ostasien und wurde 
als Zier- und Futterpflanze (für Pferde und Kühe) 1825 nach Europa gebracht. Er breitete sich ex-
plosionsartig aus, vor allem über lang reichende Wurzelsprosse an Flussufern entlang, aber auch 
durch kleine Teile der Stängel, die überall anwachsen können. Durch seine Höhe von bis zu vier 
Metern und das dichte Blätterdach behindert er den Aufwuchs anderer Pflanzen und hat sich gegen 
die einheimische Flora durchgesetzt (Quelle: https://www.bund.net/themen/tiere-pflanzen/invasive-arten/neophy-
ten/). 
 

Die mit Staudenknöterich bewachsene, ca. 1.600 m² große Fläche befindet sich östlich des Friedhofs 
von Oberhof in ca. 1.600 m Entfernung zum Eingriffsort (vgl. Abbildungen 37 und 38).  
 

 
 

Abbildung 37: gemessene Fläche mit Knöterich-Vorkommen – grüne Markierung (ca. 1.600 m²) 
(Kartengrundlage: GEOPROXY THÜRINGEN; Abbildung unmaßstäblich) 

 

https://www.bund.net/themen/tiere-pflanzen/invasive-arten/neophyten/
https://www.bund.net/themen/tiere-pflanzen/invasive-arten/neophyten/
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Abbildung 38: Luftbild mit Lage des Plangebietes (rote Markierung) und der Ersatzmaßnahme E 7  
(grüne Markierung; Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN, Abbildung unmaßstäblich) 

Mit der Entfernung des großflächig vorhandenen Japanischen Staudenknöterichs (Fallopia japonica) 
soll das ursprünglich an dieser Stelle vorhandene Waldbiotop wiederhergestellt werden, um die hei-
mische Flora zu fördern (vgl. Abbildungen 39 und 40). Die Maßnahme erfolgt auf dem Flurstück 4/14 
der Flur 8 der Gemarkung Oberhof. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildungen 39 und 40: Blick auf das Knöterich-Vorkommen am Friedhof (siehe oranger Pfeil; Fotos: ZWECKVERBAND THÜRINGER WIN-

TERSPORT-ZENTRUM, 07.10.2020) 
 
Als Ersatzmaßnahme E 7 wird Folgendes festgesetzt: 
 

Eingriffsort an der Ski-
halle 

Entfernung ca. 1.600 m 

Ersatzmaßnahme E 7 – Entfernung 
invasiver Neophyten 
(Gemarkung Oberhof, Flur 8, Flurstück 4/14) 
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E 7 

Auf einer Fläche von ca. 1.600 m² des Flurstücks 4/14 der Flur 8 der Gemarkung 
Oberhof ist der vorhandene Bewuchs mit invasiven Neophyten (Japanischer 
Staudenknöterich - Fallopia japonica) vollständig zu entfernen. Dabei ist das Knöterich-
Vorkommen durch vollständige Rodung / Entfernung der Rhizome / des Wurzelstockes 
mit anschließender Pflanzenabfuhr und fachgerechter Entsorgung zu beseitigen.  
Die mit Staudenknöterich bewachsene Fläche ist bis in eine Tiefe von ca. 0,5 Meter 
vollständig abzutragen und fachgerecht zu entsorgen (Verbrennung). Die Fläche ist mit 
neuem Mutterboden aufzufüllen. Die Herkunft des Oberbodens ist dabei unbedingt mit 
der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.  
Der Wurzelraum der benachbarten Bestandsbäume darf durch die Maßnahme nicht be-
einträchtigt werden. Schutzmaßnahmen für diese Bestandsbäume sind vorzunehmen.  
Aufgrund der Langlebigkeit der invasiven Pflanzenart ist ein Monitoring für die Fläche 
dringend erforderlich. Die Fläche ist in den Folgejahren 6 x pro Jahr zu mähen und das 
Mahdgut fachgerecht zu entsorgen (Verbrennung), um neu aufkommende Austriebe 
frühzeitig zu beseitigen. Verantwortlich für dieses Monitoring und damit Ansprechpartner 
für die Untere Naturschutzbehörde ist Frau Amthor vom Thüringer Wintersportzentrum. 

 
 
Ersatzmaßnahme E 8 – Entfichtung des „Petermoores“ zur Wiederherstellung des Hoch-
moorcharakters 
 
Das „Petermoor“ befindet sich nordwestlich des Eingriffsortes in ca. 6.780 m Entfernung (vgl. Abbil-
dung 41).  
 

 
 

Abbildung 41: Luftbild mit Lage des Plangebietes (rote Markierung) und der Ersatzmaßnahme E 8 
(grüne Markierung; Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN, Abbildung unmaßstäblich) 

 
Im Rahmen dieser Maßnahme soll der vorhandene Fichtenaufwuchs innerhalb der Moorfläche ent-
nommen werden, um den ursprünglichen, naturschutzfachlich besonders wertvollen Hochmoorcha-
rakter wiederherzustellen (vgl. Abbildungen 42 und 43). 
 

Eingriffsort an 
der Skihalle 

Entfernung ca. 6.780 m 

Ersatzmaßnahme E 8 – Entfichtung 
des „Petermoores“ 
(Gemarkung Oberhof, Flur 18, Flurstück 1/10) 
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Abbildungen 42 und 43: Blick auf das „Petermoor“ mit Fichtenbestand innerhalb der Moorfläche (Fotos: ZWECKVERBAND THÜRINGER WIN-

TERSPORTZENTRUM, 07.10.2020) 
 
Der mit Fichten bestandene Moorbereich weist eine Fläche von ca. 50.000 m² auf und befindet sich 
auf dem Flurstück 1/10 der Flur 18 der Gemarkung Oberhof (vgl. Abbildung 44). 
 

 
 

Abbildung 44: gemessene Fläche des „Petermoores“ – grüne Markierung (ca. 50.000 m²) 
(Kartengrundlage: GEOPROXY THÜRINGEN; Abbildung unmaßstäblich) 

 

Als Ersatzmaßnahme E 8 wird Folgendes festgesetzt: 
 

E 8 

Auf dem Flurstück 1/10 der Flur 18 der Gemarkung Oberhof ist der vorhandene Fich-
tenaufwuchs auf der Moorfläche des „Petermoores“ zur Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Hochmoorcharakters zu roden. Die gefällten Fichten (Holz und Schlag-
abraum) sind vollständig von der Fläche zu beräumen. Es sind flächenschonende Ar-
beitsweisen vorzusehen (ausschließlich Handarbeit).  

 

 
Hinweis 
Der 7. Geltungsbereich mit der Ersatzmaßnahme E8 ist direkt von den Ferngasleitungen (Erdgas-
leitung 441.15 – Neubau und der Erdgasleitung 441.15 – stillgelegt) sowie deren Schutzstreifen 
betroffen. Diese queren die Ersatzmaßnahme im Norden. Daher ist der Anlagenbetreiber (Ferngas 
Netzgesellschaft mbH) vor der Umsetzung der Ersatzmaßnahme darüber zu informieren! Der Ver-
lauf der Ferngasleitungen sowie deren Schutzstreifen sind als Grobtrasse auf dem Bebauungsplan 
(Plan 2 von 2) im Zusammenhang mit dem 7. Geltungsbereich als zeichnerische Festsetzung be-
rücksichtigt. Weitere Informationen sind dem Pkt. „5.7 Technische Infrastruktur – Gasversorgung“ 
zu entnehmen. 
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Für die noch zu kompensierenden Eingriffsvorhaben an der Skisport-Halle (Pufferfläche Pumpsta-
tion PS 300) und des sonstigen Sondergebietes „Pension und Schlaftonnen“ (Obere Schweizer-
hütte; Errichtung von Schlaftonnen, Gartensauna, Sanitär- und Spielanlagen) sind 2 Ersatzmaßnah-
men umzusetzen, die sich in den Gemarkungen Oberhof und Oberschönau befinden (vgl. Abbildung 
45). 
 

Dabei handelt es sich um den Rückbau einer alten Tribünenanlage an der „Schanzenanlage im 
Kanzlersgrund“ (Ersatzmaßnahme E 9) sowie um die Einbringung standortgerechter Laubgehölze 
im Randbereich eines Nassstandortes unweit des naturschutzfachlich wertvollen „Schützen-
bergmoores“ (Ersatzmaßnahme E 10). 
 

 
 

Abbildung 45: Luftbild mit Lage der 2 Kompensationsmaßnahmen für die geplanten Eingriffsmaßnahmen innerhalb der 
erweiterten Teilbereiche an der „Skisport-Halle“ und der „Oberen Schweizerhütte“ 

(Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN, Abbildung unmaßstäblich) 

 
 
Ersatzmaßnahme E 9 - Rückbau Tribünen an der „Schanzenanlage im Kanzlersgrund“ 
 
Ersatzmaßnahme E 9 beinhaltet den Rückbau der Tribünen gegenüber der „Schanzenanlage im 

Kanzlersgrund“. Der Bereich ist im Be-
bauungsplan „Grenzadler“ als „Fläche 
mit Bindungen für Bepflanzungen und 
für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen“ 
festgesetzt (vgl. Abbildung 46 grüner 
Pfeil – Ausschnitt aus Bebauungsplan 
„Grenzadler“ 12.12.2002). 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 46: Ausschnitt aus Bebauungsplan 
„Grenzadler“ (Quelle: PLANUNGSBÜRO KEHRER & 

HORN) 

Oberhof 

Eingriffsorte 

Ersatzmaßnahme E 9 – Flurstück 1/11, Flur 10, 
Gemarkung Oberschönau  
→ Rückbau Tribünen an der „Schanzenanlage  
     im Kanzlersgrund“ 

Ersatzmaßnahme E 10 – Flurstück 2/16, Flur 20, 
Gemarkung Oberhof  
→ Einbringung standortgerechter Laubgehölze  
     im Randbereich eines Nassstandortes 
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Die ehemalige Tribünenanlage befindet sich 
südwestlich des Eingriffsortes in ca. 1.820 m 
Entfernung (vgl. Abbildung 47). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 47: Luftbild mit Lage des Plangebietes (rote Mar-
kierung) und der Ersatzmaßnahme E 9 (grüne Markierung; 
Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN, Abbildung unmaßstäblich) 

 
Die Abbildungen 48 bis 51 veranschaulichen, dass sich innerhalb des ehemaligen Tribünenbereichs 
im Lauf der Jahre eine beachtliche Gehölzvegetation eingestellt hat, die die typischen Pionierge-
hölze wie Birken (Betula pendula) und Fichten (Picea abies) enthält.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildungen 48 und 49: korrodierende Elemente der Tribüne an der „Schanzenanlage im Kanzlersgrund“ (Fotos: PLA-

NUNGSBÜRO KEHRER & HORN, 15.05.2020)  
 

Mit dem Rückbau der bereits korrodierenden Tribünenbestandteile, zu denen Treppenaufgänge und 
Geländer zu zählen sind, erfolgt eine Aufwertung der vorhandenen Sukzessionsfläche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildungen 50 und 51: korrodierende Elemente der Tribüne an der „Schanzenanlage im Kanzlersgrund“ (Fotos: PLA-

NUNGSBÜRO KEHRER & HORN, 15.05.2020) 

Eingriffsorte 

Ersatzmaßnahme E 9 - Rückbau Tribünen 
„Schanzenanlage im Kanzlersgrund“ 
(Gemarkung Oberschönau, Flur 10,  
Flurstück 1/11) 

Entfernung  
ca. 1.820 m 
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Als Ersatzmaßnahme E 9 wird Folgendes festgesetzt: 
 

E 9 
Auf dem Flurstück 1/11 der Flur 10 der Gemarkung Oberschönau ist die veraltete Tribü-
nenanlage gegenüber der „Schanzenanlage im Kanzlersgrund“ zurückzubauen. Dies 
betrifft die dort vorhandenen Geländer sowie die Treppe. 

 
 
Ersatzmaßnahme E 10 – Einbringung standortgerechter Laubgehölze im Randbereich eines 
Nassstandortes 
 

Ersatzmaßnahme E 10 umfasst randliche Laubbaumpflanzungen auf einer Fläche in unmittelbarer 
Umgebung des naturschutzfachlich wertvollen „Schützenbergmoores“. Die Kompensationsfläche 
befindet sich südlich bzw. südwestlich der erweiterten Teilbereiche in ca. 1.460 m Entfernung (vgl. 
Abbildung 52). 
 

 
 

Abbildung 52: Luftbild mit Lage der erweiterten Teilbereiche (rote Markierung) und der Ersatzmaßnahme E 10 (grüne 
Markierung; Quelle: GEOPROXY THÜRINGEN, Abbildung unmaßstäblich) 

 

Die Abbildungen 52 und 53 belegen die unmittelbare Nähe der Kompensationsfläche zum 
„Schützenbergmoor“. Dieses Hochmoor ist bereits 2.500 Jahre alt und besitzt einen zweieinhalb 
Meter mächtigen Moorkörper, der eine inzwischen selten gewordene Tier- und Pflanzenwelt 
beherbergt, wie beispielsweise Moos-, Rausch- und Krähenbeeren sowie den Rundblättrigen Son-
nentau, die an die Nährstoff- und Mineralarmut diese Biotoptyps angepasst sind. 

Erweiterte Teilbereiche an der 
Skisport-Halle und an der 
„Oberen Schweizerhütte“ 

Entfernung 
ca. 1.460 m 

Ersatzmaßnahme E 10 – Einbringung standortgerechter 
Laubgehölze im Randbereich eines Nassstandortes 
(Gemarkung Oberhof, Flur 20, Flurstück 2/16) 

„Schützenbergmoor“ 



https://www.biosphaerenreservat-thueringerwald.de/de/naturselbsterkunden/unterwegs-auf-dem-moorsteg/






















http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoclient/control
http://antares.thueringen.de/cadenza/;jsessionid=0A3D469050F83A232751C06557E93973
http://antares.thueringen.de/cadenza/;jsessionid=2F089E01E3F3338C446F74C2A277517E
http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/main.html

